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Executive Summary

Wohnen ist die neue soziale Frage in Deutschland. Mieten und Immobilienpreise sind in den vergan-
genen Jahren stark gestiegen. Gleichzeitig ist bezahlbarer Wohnraum die Grundlage sozialer, wirt-
schaftlicher und politischer Stabilitat.

In diesem Papier beleuchten wir die Rolle der Fiskalpolitik. Mit welchen fiskalischen Instrumenten
konnen diese Spannungen entscharft werden? Und wie wurden die Instrumente historisch eingesetzt?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir die wohnungspolitischen Ausgaben von Bund und
Landern - von 1965 bis 1990 fur Westdeutschland, ab 1991 fir das gesamte Bundesgebiet - analysiert.
Auf Grundlage eines neuen Datensatzes identifizieren wir funf historische Phasen der Wohnungsfis-
kalpolitik.

Das zentrale Ergebnis: Der Schwerpunkt hat sich von Objektférderung - also der Férderung von Bau,
Erwerb, oder Modernisierung von Wohnraum - zu Subjektférderung - der finanziellen Untersttitzung
bedurftiger Haushalte - verschoben. Damit hat sich die Wohnungspolitik in eine teure Zwickmuhle
manovriert. Wahrend die Subjektforderung kurzfristig soziale Harten abfedert, lasst sie strukturelle
Probleme unberthrt und treibt die Mietpreise teils noch hoher. Die Objektférderung ist zwar im
Aufwartstrend, aber fallt im historischen Vergleich schwach aus. Die Wohnungsfiskalpolitik so weiter-
zuentwickeln, dass sie dauerhaft bezahlbaren Wohnraum liefert, aber dabei selbst bezahlbar bleibt,
wird eine zentrale Herausforderung fur die kommenden Jahre.

#WOHNEN
#FISKALPOLITIK
#STAATSHAUSHALT

1 Unser Dank geht an Matthias Bernt, Levke Jessen-Thiesen, Sebastian Kohl, Aurora Li, Florian Schuster-Johnson und Steffen Zetzmann fur
ihre konstruktiven Kommentare zum Papier und dem zugehdrigen Datensatz, auBerdem an Nadja Kockrow fir ihre Unterstltzung im
Forschungs- und Verdéffentlichungsprozess. Alle verbleibenden Fehler und Ungenauigkeiten sind unsere eigenen.
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Die neue soziale Frage

Wohnen ist teuer geworden. Ob Mieten oder
Kaufen: FUr breite Teile der Gesellschaft ist es
eine erhebliche finanzielle Belastung (Destatis
2026a).2

Wohnen ist damit die neue soziale Frage. Nicht
zu wohnen ist keine Option. Explodierende
Wohnkosten verunsichern die individuellen Le-
bensgrundlagen so stark, dass sie an den ge-
sellschaftlichen Fundamenten ruhren. Auch
deshalb setzt eine stabile Demokratie einen
Wohnungsmarkt voraus, der fur die Breite der
Gesellschaft funktioniert (Abou-Chadi u. a.
2024).

Die Wohnungsfrage ist gleichzeitig eine Wachs-
tumsfrage. Viele neue Arbeitsplatze und pro-
duktive, schnell wachsende Firmen konzentrie-
ren sich in den grofRen Stadten. Sind diese
Stadte zu teuer zum Wohnen, werden immer
mehr Haushalte aufs Land gedrangt. Weniger
Menschen koénnen sich die Jobsuche in den
Stadten leisten; mehr Menschen landen in Ar-
beitsplatzen, die nicht zu ihren Fahigkeiten pas-
sen. Selbst Fachkrafte kdnnen teils nicht mehr
dort wohnen und arbeiten, wo sie gebraucht
werden. Dies kann zu erheblichen Wachstums-
einbuen fuhren (Hsieh & Moretti 2019; SVR
2024; Falck u. a. 2025).3

Auf die Wohnungsfrage gibt es keine einfache
Antwort. In den Grol3stadten liegt der Woh-
nungsleerstand auf historischen Tiefststanden
(Muther & Waltersbacher 2025). Auch die Mobi-

lisierung von unternutztem Wohnraum scheint
nur wenig vielversprechend. Wahrend der Fla-
chenverbrauch pro Person in den letzten Jahr-
zehnten zwar im landesweiten Durchschnitt ge-
stiegen ist, hat dieser Wert fur stadtische
Mieter:innen zuletzt stagniert oder ist sogar zu-
ruckgegangen (Kohl u. a. 2024). Gerade in den
besonders angespannten Wohnungsmarkten
gibt es also kaum einfach zu hebende Potenzia-
le.

Neubau und Nachverdichtung sind deswegen
ein notwendiger, wenn auch kein hinreichen-
der Teil der Antwort. Aktuelle Schatzungen des
Wohnungsmangels belaufen sich auf deutsch-
landweit 1,4 Millionen Wohnungen (Pestel Insti-
tut 2026). Diese lassen sich nicht im Bestand
mobilisieren.

Damit neuer Wohnraum aber bedarfsgerecht
ist, muss er in der Breite bezahlbar sein. Doch
steigende Materialkosten, Baulandpreise, regu-
latorische Anforderungen und langwierige Ge-
nehmigungsverfahren treiben die Neubauprei-
se in die Hohe (AK OGA 2025; ARGE 2025;
Initiative kostenreduziertes Bauen 2025; Wal-
berg u. a. 2025).

Entsprechend der komplexen Problemlage gibt
es eine Reihe relevanter Politikinstrumente:
von Planungsrecht und Bodenpolitik Uber
Geldpolitik und makroprudenzielle Finanzregu-
lierung bis hin zu Miet-, Bau- und Qualitatsre-
gulierung.

22025 lag die durchschnittliche Wohnkostenbelastung in
Deutschland bei 24 Prozent des verfligbaren Haushaltseinkom-
mens (Destatis 2026a). Hinter diesem Durchschnitt steht eine
grofRRe Spannbreite. So verwenden armutsgefahrdete Haushal-
te im Schnitt rund 44 Prozent ihres verflgbaren Einkommens
auf Wohnkosten; auch die Wohnbelastung von Alleinlebenden
und Alleinerziehenden liegt deutlich Uber diesem Durchschnitt.
Besonders in den Stadten liegt aullerdem die Wohnkostenbe-
lastung vieler Haushalte deutlich tGber der Marke von 30 Pro-
zent, die weithin als Grenze zur Ubermaligen Belastung gilt
(Holm u. a. 2021).

Auch die, deren aktuelle Wohnkostenbelastung unter dieser
Marke liegt, sind betroffen. In den letzten zehn Jahren sind die
Angebotsmieten in Deutschland um insgesamt 48 Prozent ge-
stiegen; die Immobilienpreise lagen 2024 um 74 Prozent Uber
den Preisen von 2015 (Amaral et al. 2023; IfW Kiel 2026). In den
Grof3stadten spitzen sich die Preissteigerungen zu, sie bahnen
sich aber zunehmend ihren Weg in die Flache (Simons & Grade

2026). Damit hat sich insbesondere Umziehen, ob freiwillig
oder durch Kindigung, deutlich starker verteuert als die ge-
samten Verbraucherpreise, die zwischen 2015 und 2025 um 30
Prozent anstiegen (Destatis 2026b). Selbst Haushalte mit nied-
riger aktueller Wohnkostenbelastung stehen im Schatten die-
ser Kosten, sodass die subjektive Sorge gréRer sein kann als die
aktuelle Belastung (Stilling 2025).

3 Wie groB diese Effekte in Deutschland sind, ist schwer zu be-
ziffern, auch vor dem Hintergrund einer kritischen Replikation
von Hsieh & Moretti (Greaney 2019). Wahrend das deutsche
Geschaftsmodell ohnehin schwachelt (Paleschke 2026), sind
weitere Wachstumshemmnisse allerdings 6konomisch und po-
litisch brisant. Historisch gab es auRerdem ein Bewusstsein fur
die Zusammenhange von Wirtschaftswachstum und Woh-
nungsmarkt in Deutschland: Eine preiswerte Wohnungsversor-
gung fur die Breite der Gesellschaft galt als elementarer Bau-
stein der Wachstums- und Industriepolitik wéahrend des
deutschen Wirtschaftswunders (Reisenbichler 2025).
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Mit diesem Papier wollen wir die Rolle der Fis-
kalpolitik beleuchten. Daflr sortieren wir in ei-
nem ersten Schritt wohnpolitische Fiskalinstru-
mente nach ihren Anreizwirkungen (Abschnitt
2). Auf dieser Grundlage dokumentieren wir die
Fiskalgeschichte der deutschen Wohnungspoli-
tik seit den 1960er-Jahren und zeigen, wie sich
ihre Schwerpunkte verschoben haben (Ab-
schnitt 3). AbschlieBend analysieren wir ihre
gegenwartige Ausrichtung (Abschnitt 4).

Unser Ergebnis ist, dass funf Phasen die Fiskal-
geschichte der (west)deutschen Wohnungspo-
litik pragen. Auf eine lange Periode mit klarem
Schwerpunkt auf Neubauférderung (1965-
1990) folgte in den 1990ern erst ein Forder-
boom und der historische Héhepunkt der Ob-
jektférderung bei (real) 26 Milliarden Euro,
dann eine Verschiebung der Foérderprioritaten
vom Bauen zum Bestandserwerb.

Die vierte Phase wurde 2005 eingeldutet. Mit
den Hartz-IV-Reformen kam es zu einem woh-
nungspolitischen Bruch: Die neu eingefuhrte
Ubernahme der Kosten der Unterkunft lieR die
Subjektférderung stark anschwellen, wahrend
die Objektforderung auf historische Tiefstande
reduziert wurde. Lag das Verhaltnis von Objekt-
zu Subjektférderung vorher bei circa 80 Pro-
zent zu 20 Prozent, war es fortan umgekehrt.

Am aktuellen Rand zeichnet sich eine erneute
Trendwende in der Wohnungspolitik ab: So-
wohl die Ausgaben fur die Subjekt- als auch fur
die Objektférderung sind in den letzten Jahren
real angestiegen; gleich geblieben ist ihr Ver-
haltnis, in dem die Subjektférderung weiterhin
mit circa 80 Prozent dominiert.

Diese historische Betrachtung zeigt die Zwick-
muhle auf, in die die Fiskalpolitik im Wohnbe-
reich geraten ist. Die Subjektférderung ist auf
ihrem historischen Hochststand, Tendenz stei-
gend. Sie bekampft die Symptome der Teue-
rung, l6st aber nicht ihre Ursachen und treibt
die Preise teils noch hoher. Die Objektforde-
rung hingegen ist zwar im Aufwartstrend, liegt
aber weiterhin deutlich unter ihrem histori-
schen Durchschnitt. Angesichts der sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der
Wohnungsfrage sind radikale Kirzungen in der
Subjektférderung schwierig. Angesichts der
herausfordernden Haushaltslage (Schuster-
Johnson & Sigl-Glockner 2025) ist auch die Mo-
bilisierung weiterer Gelder komplex. Die Woh-
nungsfiskalpolitik so weiterzuentwickeln, dass
sie dauerhaft bezahlbaren Wohnraum liefert,
aber gleichzeitig selbst bezahlbar bleibt, bleibt
eine Herausforderung.
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2. Die Rolle der Fiskalpolitik im Wohnungsmarkt

5von 37

Der Wohnungsmarkt ist politisch gestaltbar.
Vom Wiederaufbau in der jungen Bundesrepu-
blik Uber gezielte Anreize zur Wohneigentums-
bildung bis hin zur Férderung klimafreundli-
cher Neubauten: Fiskalpolitische Impulse
haben den deutschen Wohnungsmarkt Uber
die letzten Jahrzehnte - mal starker, mal schwa-
cher - mitgepragt.

Die Wirkung der Fiskalpolitik hangt dabei nicht
nur am Fordervolumen. Mit unterschiedlichen
Fiskalinstrumenten kdénnen unterschiedliche
Ziele verfolgt und Anreize gesetzt werden.

MalRinahmen der Subjektforderung zielen auf
das direkte SchlieBen von Bezahlbarkeitslu-
cken ab. Wenn die Wohnkosten die individuel-
len finanziellen Méglichkeiten Ubersteigen, un-
terstUtzt der Staat mittels Subjektférderung die
Haushalte (,Subjekte) finanziell, damit sie sich
Wohnraum leisten kénnen. Die Ubernahme
der Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen
der Grundsicherung und das Wohngeld gehd-
ren zu dieser Forderlogik. Beide Forderinstru-
mente greifen ausschliel3lich bei nachgewiese-
ner Bedurftigkeit und gelten damit als
besonders zielgenaue Art der Wohnraumfor-
derung.

Okonomisch gesehen subventionieren sie die
Nachfrage im Wohnungsmarkt. Zwar veran-
dern sie nicht, wie viele Haushalte in Deutsch-
land Wohnungen brauchen, aber sie erhéhen
die Zahlungsfahigkeit und damit die effektive
Nachfrage derer, die sie erhalten.

Steht der sozialpolitischen Zielgenauigkeit der
Subjektférderung allerdings ein angespannter
Wohnungsmarkt gegeniber, kann sie uner-
wunschte Nebeneffekte erzeugen. In der Theo-
rie sollte eine starke Nachfrage nach Wohn-
raum Investor:iinnen dazu veranlassen, mehr

Wohnraum bereitzustellen und so das Angebot
zu vergrol3ern. In der Praxis kann jedoch eine
Reihe von Grinden dazu fihren, dass das Woh-
nungsangebot inelastisch ist - also kaum oder
gar nicht auf Nachfrageimpulse reagiert. Dann
schlagt sich eine hohere Nachfrage primar in
héheren Preisen nieder.

Trotz steigender Preise bleibt Wohnraum ein
Grundbedurfnis. Deswegen bestehen 6kono-
mische Anreize, die mietrechtlichen Spielrau-
me fur Preiserhdhungen auszuschoépfen; ins-
besondere in dem durch Wohngeld oder KdU
fiskalisch unterstitzten Mietmarktsegment
(Pestel Institut 2024). Letztlich garantiert hier
die offentliche Hand die kaufkraftige Nachfra-
ge: Mieterh6hungen werden durch entspre-
chende Anpassungen der Subjektférderung
abgefedert.

Die Mietsteigerungen bei KdU-Empfanger:in-
nen veranschaulichen diese Fehlanreize (Men-
se 2025). Abbildung 1 zeigt, dass die Quadrat-
metermieten von Haushalten mit KdU-
Leistungen seit 2012 deutschlandweit deutlich
starker gestiegen sind als die Bestandsmieten
insgesamt. Diese Differenz spreizt sich in den
besonders angespannten Mietmarkten noch
weiter auf. In den sieben groRten Stadten® sind
die Mieten von KdU-Empfanger:innen zwischen
Anfang 2012 und September 2025 um durch-
schnittlich 4,6 Prozent pro Jahr gestiegen.”

Die Mietsteigerungen von KdU-Empfanger:in-
nen gleichen damit in etwa jenen bei den Ange-
botsmieten fUr neue Mietvertrage im selben
Zeitraum. Angespannte Wohnungsmarkte
Ubersetzen sich zuerst in anziehende Ange-
botsmieten; die Bestandsmieten bewegen sich
wesentlich langsamer. Wenn KdU-Haushalte
tendenziell jlingere Mietvertrage haben, erklart
sich ein Teil der héheren Mietsteigerungen

4 Die sieben groBten deutschen Stadte sind Berlin, Dusseldorf,
Frankfurt, Hamburg, K6In, Minchen und Stuttgart.

5 Die so angefeuerte Preisdynamik in den eigentlich kostenguins-
tigeren Segmenten des Mietmarkts Ubersetzt sich in Verschie-
bungen im Mietniveau: Zum Zeitpunkt der letzten Bestands-

mietenerhebung im Rahmen des Zensus 2022 lagen die durch-
schnittlichen Quadratmetermieten von KdU-Empfanger:innen
mit 7,36 Euro bereits leicht Uber der erhobenen allgemeinen
Durchschnittsmiete von nettokalt 7,28 Euro (Destatis 2025;
Bundesagentur fur Arbeit 2026).



6 von 37

HINTERGRUNDPAPIER

durch die starkere Dynamik in den Angebots-
mieten.® Allerdings kann das kaum die gesamte
Preisdynamik erklaren - dafir mussten durch-
weg alle KdU-Empfanger:iinnen Neuvertrage
aufweisen: Selbst unter der Annahme einer
drei Mal héheren Gewichtung von Neuver-

tragsmieten bei KdU-Empfanger:innen (etwa
27,7 Prozent anstelle von regular 9,2 Prozent
pro Jahr (Deutsche Post Adress 2024)) lagen die
Mietsteigerungen seit 2012 im KdU-Segment
immer noch um etwa 21 Prozentpunkte Uber
jenen im gesamten Wohnungsbestand.’

Die Nettokaltmieten von Haushalten mit KdU sind stark gestiegen
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Der Knick in den Entwicklungen der KdU-Mieten zum Jahreswechsel 2024 / 2025 resultiert aus einer
Neuzuordnung von vormals in der Statistik nicht zugeordneten Haushalten zur Unterkunftsart

Miete.

Besonders auf regionaler Ebene kénnen die Daten der Grundsicherungsstatistik Verzerrungen durch
Besonderheiten in der Abrechnung von Sammelunterkinften enthalten. Wenn gefliichtete Personen
Leistungen nach SGB Il beziehen, aber keine eigene Unterkunft finden, werden als KdU die Kosten
fur Sammelunterkinfte Gbernommen. Diese werden zum Teil nicht monatsscharf abgerechnet und
konnen deswegen abrupte Veranderungen in den Daten hervorrufen (Bundesagentur fur Arbeit,
2019).

Die Linie ,Angebots- und Bestandsmieten” kombiniert den Angebots- und Bestandsmietenindex,
sodassddie Angebotsmieten ein drei Mal hoheres Gewicht zugeschrieben bekommen als regular im
Bestand.

Lesebeispiel: Im Januar 2025 lagen die durchschnittlichen deutschlandweiten Nettokaltmieten pro
Quadratmeter von KdU-Haushalten um rund 61 Prozentpunkte Uber ihrem Niveau von Januar 2012.
In den sieben grofiten Stadten betrug die Differenz 79 Prozentpunkte.

Die Bestandsmieten sind im selben Zeitraum um rund 21 Prozentpunkte gestiegen, die
Angebotsmieten um 60 Prozentpunkte. Die kombinierten Angebots- und Bestandsmieten mit einer
drei Mal hoheren Gewichtung von Neuvertragsmieten als im Durchschnitt erreichten im Januar 2025

einen Indexwert von 141.

Dezernat Zukunft

Institut fur Makrofinanzen

Abbildung 1:  Die Nettokaltmieten von Haushalten mit KdU sind stark gestiegen; Quellen: Bundesagentur fir Arbeit (2026);

Destatis (2026¢); IfW Kiel (2026)

6 Uber die Komposition der KdU-Mietverhéltnisse und die Um-
zugshaufigkeit von Leistungsempfanger:innen liegen - unserer
Kenntnis nach - bisher keine Auswertungen vor. Vermutlich
dirften die Mietvertrage aber im Schnitt jinger sein: Einerseits
gehen dem Leistungsbezug oft Lebensumbriche wie Trennun-
gen voraus, die haufig mit einem Umzug einhergehen. Ande-
rerseits legt das Leistungssystem selbst Umzlige nahe, wenn
die bisherigen Wohnkosten nicht als angemessen anerkannt
und deswegen nicht vollstandig bernommen werden (Bahr
u. a. 2026). Auch wenn der Grof3teil der KdU-Empfanger:innen
lieber die Mehrkosten aus dem Regelsatz bestreitet als tatsach-

lich umzuziehen (Bahr u. a. 2025), durfte dadurch insgesamt
eine hohere Umzugshaufigkeit vorliegen. Dies quantitativ zu
erharten ist eine Forschungsprioritéat.

7 Ein weiterer Faktor flr die Mietsteigerungen von KdU-Empfan-
ger:innen durften Veranderungen in der Komposition der KdU-
Haushalte sein. Vor allem seit 2016 sind teilweise Geflichtete
in den Grundleistungsbezug gewechselt, die weiterhin in Sam-
melunterkinften leben (Bundesagentur fir Arbeit 2019). Die
Gebuhren fur die Sammelunterkinfte werden in diesen Fallen
als KdU abgerechnet und kdnnen die ausgewiesenen Durch-
schnittsmieten beeinflussen.
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Die Objektforderung ist die Forderung von
Wohnraum (,Objekten”), also von Bau, Erwerb
oder Modernisierung. Dazu zahlt etwa der sozi-
ale Wohnungsbau, aber auch Férderungen fur
den freifinanzierten Wohnungsbau oder fur die
Bildung von Wohneigentum. Objektférderung
kann entweder in Form direkter Mittelvergabe
oder in Form einer Gewahrung von Steuerver-
gunstigungen erfolgen.

Objektforderung ist nicht gleich Objektforde-
rung - verschiedene Arten der Wohnraumfor-
derung schaffen unterschiedliche Anreize. Be-
sonders wichtig ist der Unterschied zwischen
Neubaufoérderung und Foérderung fur den Er-
werb von Bestandsimmobilien.

Finanzhilfen fir den Erwerb bestehenden
Wohnraums, wie etwa die Eigenheimzulage (bis
Anfang 2006), tragen kaum zur Ausweitung des
Wohnungsangebots bei. Analog zur Subjektfor-
derung kann Bestandsférderung dazu fuhren,
dass statt Verschiebungen auf der Angebots-
seite vor allem Verschiebungen in den Immobi-
lienpreisen stattfinden. Einer der Kritikpunkte
an der Eigenheimzulage - der bislang grof3ten
Finanzhilfe dieser Art - war genau diese preis-
treibende Wirkung (Farber 2003). Auch die Ver-
teilungswirkung ist problematisch. Von solchen
Preiseffekten profitieren vor allem diejenigen,
die bereits Wohneigentum besitzen - der Wert
ihrer Immobilien steigt - oder die Uber ausrei-
chend Finanzmittel verfligen, um einen Immo-
bilienerwerb anzustreben.

Uber die Férderung von NeubaumalRnahmen
hingegen kann Objektférderung das Wohn-
raumangebot vergrollern. Wenn das neue An-

gebot Wohnungsmarktengpasse auffangen
kann, kann dies die Preise stabilisieren.

Neubau kann unter den aktuellen Bedingun-
gen und bei einem vertretbaren fiskalischen
Fordervolumen allerdings nur einen Teil der
Wohnungsfrage 16sen, denn er ist aktuell zu
teuer. Im frei finanzierten Wohnungsbau gel-
ten derzeit erst Quadratmetermieten von min-
desten 18 Euro als wirtschaftlich (Walberg u. a.
2026). FUr breite Teile der Gesellschaft ist das
kaum bezahlbar.®

Alternativ kann der soziale Wohnungsbau eine
gezielte Angebotsausweitung im preisgunsti-
gen Marktsegment ermdglichen.’ Eine bedarfs-
deckende Versorgung mit Sozialwohnungen ist
derzeit allerdings nicht absehbar (Pestel Insti-
tut 2026).

Subjekt- und Objektforderung setzen also an
fundamental unterschiedlichen Stellschrauben
an. Subjektférderung korrigiert die individuelle
Wohnkostenbelastung und sichert so im Einzel-
fall die Bezahlbarkeit. In Summe kann diese
Nachfragestabilisierung aber steigende Preise
verursachen. Objektférderung versucht, die
Preisfrage Uber die Subventionierung von
Wohnraum zu I6sen. Wird dabei der Erwerb
von Bestandsimmobilien geférdert, kann auch
die Objektférderung Wohnungspreise in die
Hoéhe treiben. Wenn Objektférderung stattdes-
sen auf der Angebotsseite ansetzt, kann neuer
und bezahlbarer Wohnraum entstehen.

Im nachsten Abschnitt zeigen wir, wie sich die
Gewichtung dieser Instrumente seit den
1960er-Jahren verandert hat.

8 Das Median-Nettoeinkommen von Mieter:innen lag in Deutsch-
land 2025 bei etwa 1900 Euro (Niehues & Stockhausen 2025).
Eine Wohnbelastungsquote von 30 Prozent entsprache mit die-
sen Quadratmeterpreisen - noch ohne Bertlcksichtigung von
Nebenkosten - rund 32 Quadratmetern Wohnflache. 2024 ent-
sprach die durchschnittliche WohnungsgréRe im Neubau etwa
96 Quadratmetern (Destatis 2026d). Mit einer Wohnbelas-
tungsquote von 30 Prozent ware eine Wohnung dieser Grofl3e
selbst unter Paaren, in denen beide erwerbstatig sind und die
keine Kinder im Haushalt haben, kaum erschwinglich: nur 36

Prozent dieser Haushaltskonstellationen haben ein daftr aus-
reichendes Einkommen. 64 Prozent haben es nicht (Niehues &
Stockhausen 2025).

9 Neben einer absoluten Angebotsausweitung durch Neubau
kann eine Ausweitung des Sozialwohnungsbestands ebenfalls
im Wohnungsbestand realisiert werden. Der Ankauf von Bele-
gungsrechten hat in den letzten Jahren zwar an Popularitat zu-
genommen, dennoch bleibt die Neubauférderung im sozialen
Wohnungsbau weiterhin die dominante Art der Forderung
(Pestel Institut 2026).
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3. Die funf Phasen der deutschen Fiskal-Wohnungspolitik seit 1965
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Die Liberalisierung des Wohnungsmarkts in
den 1960er-Jahren markiert in Deutschland
den Beginn der Differenzierung zwischen Ob-
jekt- und Subjektforderung. Zuvor dominierten
grolle offentliche Forderprogramme fur den
Wohnungsbau, wahrend der Wohnungsbe-
stand einer staatlich koordinierten Zwangsbe-
wirtschaftung unterlag.’™

Um soziale Harten im Zuge der Marktliberali-
sierung abzufedern, wurde 1965 mit dem
Wohngeld erstmals eine flachendeckende
Form der Subjektférderung eingefthrt."

Damit wurde der grundlegende Werkzeugkas-
ten der heutigen Wohnungspolitik abgesteckt.
Wahrend die Instrumente weitestgehend kon-
stant geblieben sind, hat sich ihre Gewichtung
im Laufe der Jahre grundlegend gewandelt.

Um die unterschiedlichen Phasen der Wohn-
raumforderung in Deutschland zu dokumentie-
ren, haben wir die wohnungspolitischen Ausga-
ben von Bund und Landern seit 1965
analysiert. Bis 1990 bezieht sich die Analyse da-
bei ausschlieBlich auf die Bundesrepublik
Deutschland; ab 1991 auf das gesamte Bundes-
gebiet. Dafur haben wir aus der Subventions-

berichterstattung des Bundes, den relevanten
Haushaltsplanen und weiteren statistischen
Publikationen die jahrlichen inflationsbereinig-
ten Fordersummen fur verschiedene Instru-
mente der Wohnungspolitik rekonstruiert. Alle
Ausgaben sind in Euro angegeben und wurden
mit dem BIP-Deflator auf das Basisjahr 2025 in-
flationsbereinigt.

Damit bieten wir - unseres Wissens nach erst-
malig - einen konsolidierten Datensatz zu Sub-
jekt- und Objektférderung in Deutschland an
(Schulte u. a. 2026).'> ' '* Die Erlauterungen
zum Datensatz finden sich im methodischen
Anhang.

Unsere Zahlen zeigen, dass sich die fiskalischen
Prioritaten in der Wohnraumférderung seit
1965 mehrmals grundlegend gewandelt ha-
ben. Abbildung 2 veranschaulicht, dass eine
deutliche Dominanz der Objektforderung im
Zeitverlauf einer klaren Schwerpunktsetzung
auf Subjektférderung gewichen ist. Dieses
Ubergeordnete Bild lasst sich fur einen genaue-
ren Blick noch weiter aufschlisseln. Wir identi-
fizieren insgesamt funf historische Phasen der
deutschen Fiskal-Wohnungspolitik seit 1965.

10 Die Wohnungszwangsbewirtschaftung bestand im Wesentli-
chen aus drei Elementen: Im Rahmen der &6ffentlichen Wohn-
raumbewirtschaftung hatten die Wohnungsbehérden maRRgeb-
lichen Einfluss auf die Belegung von Wohnraum. Zusatzlich
waren die Miethéhen stark reglementiert und im Rahmen des
Mieterschutzes wurde das vermieterseitige Kiundigungsrecht
ausgesetzt (Bundesregierung 1959). 1950 wurden erste Locke-
rungen der Wohnungszwangswirtschaft eingeleitet; wesentli-
che Bestandteile blieben jedoch noch weit dartber hinaus be-
stehen. In West-Berlin war der im Rahmen der
Zwangsbewirtschaftung vorgesehene Mietenstopp noch bis
1973 gliltig (Zweites Gesetz zur Anderung des SchlufStermins fir
den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und (ber weitere Maf-
nahmen auf dem Gebiete des Mietpreisrechts im Land Berlin
1970).

11 Mit der Einfihrung des Wohngelds 1965 wurde erstmalig ein
auf Dauer angelegtes und systematisches Forderinstrument
geschaffen, um individuelle Uberlastungen durch zu hohe
Wohnkosten abzufedern. Bereits 1960 wurde mit dem Gesetz
Uber die Gewahrung von Miet- und Lastenbeihilfen ein Vorlau-
fer des Wohngelds etabliert - allerdings nur fir Bewohner:in-
nen 6ffentlich geférderter Wohnungen. Das Wohnbeihilfenge-
setz von 1963 hatte ebenfalls eine dhnliche Zielsetzung, aber
galt im Zuge des Abbaus der Wohnungszwangsbewirtschaf-
tung nur in den sogenannten ,weilen Kreisen” (Ausschuss flr
Wohnungswesen, Stadtebau und Raumordnung 1963). Erst mit
dem Wohngeldgesetz von 1965 wurde eine bundesweite, uni-
verselle und langfristig angelegte Méglichkeit der Subjektforde-
rung geschaffen.

12 Ausgaben flr die Stadtebauférderung rechnen wir nicht der
Wohnraumférderung zu, da es sich tberwiegend um die Forde-

rung offentlicher Platze und Infrastruktur handelt, und damit
nicht um Wohnraum. FUr eine Limitation dieser Abgrenzung
siehe FuRBnote 13.

13 Drei Forschungsliicken sind hervorzuheben: 1. Auf Ebene der
Lander ist auf Basis der Subventionsberichterstattung keine
Aufschlisselung einzelner Forderinstrumente moglich. Um ins-
besondere die Objektférderung der Lander in Bestands- und
Neubauférderung aufzuschlisseln, mussen die jahrlichen
Haushaltsdokumente der 16 Lander analysiert werden. Dies
war in der uns zur Verfligung stehenden Zeit noch nicht még-
lich. 2. Neben direkten Férderprogrammen berucksichtigen wir
auch Finanzhilfen in Form von Steuermindereinnahmen des
Bundes und der Lander. Uber die direkte kommunale Objekt-
férderung liegen jedoch keine Daten vor. Deswegen bleiben
auch die auf kommunaler Ebene anfallenden Steuerminderein-
nahmen in unserer Analyse unber(cksichtigt. Die letztlich bei
Bund und Landern anfallenden Mindereinnahmen bei der Ge-
werbesteuer im Zuge der Gewerbesteuerumlage werden eben-
falls nicht bertcksichtigt. Beziglich der Rolle der kommunalen
Objektforderung besteht weiterer Forschungsbedarf. 3. Auch
im Rahmen der Stadtebauférderung waren teilweise Moderni-
sierungsmalRnahmen an Wohngebauden in stadtebaulichen
Sanierungsgebieten férderfahig. Diese fallen in den Rahmen
der Objektférderung, aber ihr finanzieller Umfang ist anhand
der zur Verfligung stehenden Daten nicht quantifizierbar. Des-
wegen bleiben sie im Datensatz unberucksichtigt.

14 Teile der Objektférderungsmittel werden ebenfalls in den von
Sensch (2010) zusammengestellten Daten ausgewiesen. Im
methodischen Anhang grenzen wir die Datensatze im Detail
voneinander ab.
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Der Schwe?unkt der Wohnraumfdérderung hat sich von Objekt- zu

Subjektférderung verschoben

Milliarden Euro (2025) —Objektférderung ——Subjektférderung
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2005 wurde mit den Kosten der Unterkunft ein neues Instrument der Subjektforderung eingefuhrt.
Dadurch entstand ein Niveausprung in den Subjektforderungsausgaben.

Lesebeispiel: 2025 beliefen sich die Ausgaben fur Subjektforderung auf rund 28 Milliarden Euro. Fur
Objektforderungsmalinahmen wurden knapp 7 Milliarden Euro aufgewendet.

Dezernat Zukunft

Institut fur Makrofinanzen

Abbildung 2:
Quelle: Schulte u.a. (2026)

1965-1990: Schwerpunkt Neubau

Die Wohnraumférderung der Bonner Republik
setzte ihren Schwerpunkt auf Objektforderung.
Auch wenn die Liberalisierung des Wohnungs-
markts schrittweise vorangetrieben wurde,
blieben zundchst erhebliche Wohnungsdefizite
bestehen (Fey 1968). Um diesen beizukommen,
unterstutzten Bund und Lander die Wohnungs-
wirtschaft mit Zuschissen und Darlehen fur die
Schaffung neuen Wohnraums. Zwischen 1965
und 1990 flossen mit (inflationsbereinigt) ins-
gesamt 373 Milliarden Euro rund 86 Prozent
der Wohnraumférderung in Objektférderungs-
malnahmen. Die Subjektférderung, in Form
von Wohngeld, spielte eine wachsende, aber
dennoch deutlich nachgelagerte Rolle.

Innerhalb der Objektforderung lag der Schwer-
punkt auf der Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums. Uber groRe Programme flr den sozia-
len Wohnungsbau wurde gezielt jener Neubau
gefordert, der Regularien fur hochstzulassige

Der Schwerpunkt der Wohnraumférderung hat sich von Objekt- zu Subjektférderung verschoben;

Mieten und (befristeten) sozialen Belegungs-
bindungen unterlag. Der soziale Wohnungsbau
galt als die ,vordringliche Aufgabe” (Il. WobauG
1965) der Wohnungspolitik und sollte die Woh-
nungsversorgung breiter Teile der Bevdlkerung
sicherstellen.

Dieser Fokus schlug sich in entsprechend ho-
hen Forderergebnissen nieder: 1965 wurden
etwa rund 224.000 neue Sozialwohnungen fer-
tiggestellt; damit waren 38 Prozent aller neu
geschaffenen Wohnungen Sozialwohnungen
(Fey 1966).

Die 1970er-Jahre brachten eine allmahliche
Entspannung des Wohnungsmangels und da-
mit eine schrittweise Prioritatenverschiebun-
gen. Wahrend bisher der alleinige Fokus der
Objektforderung auf der Schaffung von neuem
Wohnraum lag, wurden 1977 Steuervorteile
zum Zweck der Eigentumsférderung erstmals
auf den Erwerb von Bestandsimmobilien aus-
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gedehnt (Kirchner 1992)." Hinzu kam 1981 die
Einfuhrung der Kinderzulage.”® Im Gesamtbild
kam der Bestandsforderung allerdings zu-
nachst weiterhin eine geringe Bedeutung zu.

1990-1998: Wiedervereinigungsboom

Im Laufe der 1980er-Jahre verlor die Objektfor-
derung an Dynamik. Sie blieb zwar weiterhin
dominant gegenuber der Subjektforderung,
sank aber um circa 20 Prozent, von gut 15 Milli-
arden Euro auf 12 Milliarden Euro pro Jahr.

Mit der Wiedervereinigung kam eine Kehrtwen-
de. Den Wohnungsdefiziten in den neuen Bun-
deslandern und den zunehmend angespann-
ten Wohnungsmarkten in Westdeutschland
begegnete die Fiskalpolitik mit einer Verdoppe-
lung der Objektférderung. 1998 erreichte sie
ihren bisherigen historischen Spitzenwert von
Uber 26 Milliarden Euro. Neue Impulse beim
sozialen Wohnungsbau und Férderprogramme
zur Modernisierung und Instandsetzung des
Altbestands pragten die direkte Objektférde-
rung, wahrend zeitgleich die Férderung Uber
steuerliche Instrumente zunehmend an Bedeu-
tung gewann."’

Parallel wurde im Zuge der Steuerreform 1990
die Wohngemeinnutzigkeit abgeschafft. Erklar-
tes Ziel der Abschaffung war ein allgemeiner
Abbau von Subventionen und die Beseitigung
von Wettbewerbsverzerrungen (Bundesregie-

rung 1988).

Fiskalisch fiel diese Abschaffung wenig ins Ge-
wicht."”® Wohnungspolitisch bedeutsamer war,
dass gemeinnutzige Wohnungsunternehmen
vorher zu einer dauerhaft gemeinwohlorien-
tierten Bewirtschaftung ihrer Wohnungen ver-
pflichtet waren.”” Insbesondere sollten ihre
Mieten angemessen und kostenorientiert sein,
nicht profitmaximierend. Mit Abschaffung der
Wohngemeinnutzigkeit fiel diese Bindung weg.
Ilhr Bestand konnte zukUnftig renditeorientier-
ter bewirtschaftet werden.”’ Damit schrumpfte
das dauerhaft preisgedampfte Segment in
Deutschland um ca. 3 Millionen Wohnungen
(Kuhnert & Leps 2015).

Parallel wuchsen die Ausgaben fur Subjektfor-
derung von 3,6 Milliarden Euro 1990 auf fast 6
Milliarden Euro 1998. Die grof3ten Neuerungen
- und wesentliche Kostentreiber - waren das
Wohngeldsondergesetz fur die neuen Lander
mit einer hoheren Entlastung als in West-
deutschland einerseits, und die Einfihrung des
pauschalisierten Wohngelds andererseits.”’

1996-2004: Vom Bauen zum Bestand

Die 1990er-Jahre waren Rekordjahre fur die
Objektforderung. In der zweiten Halfte des
Jahrzehnts zeichnete sich jedoch eine Verschie-
bung steuerlicher Anreize in Richtung Be-
standsforderung ab.

15 Einzig in Form der Wohnungsbaupramie war auch vorher be-
reits eine Sparférderung zum Eigentumserwerb maoglich.
Neben NeubaumaBnahmen galt auch der Erwerb von Wohnei-
gentum als forderfahig (WoPG 1954). In der Praxis spielte dies
allerdings eine untergeordnete Rolle; die Eigentumsbildung er-
folgte bis in die 1980er-Jahre vordringlich im Neubau (Ammann
& Miither 2022).

16 Die Kinderzulage nach § 7b EStG war ein steuerlicher Zusatz-
vorteil pro Kind innerhalb der Eigenheim-Abschreibung, der Fa-
milien beim Erwerb oder Bau von selbstgenutztem Wohneigen-
tum unterstitzte.

17 Der Ruckbau von Wohnraum im Rahmen des Programms
Stadtumbau Ost wird hier aufgrund des vorrangig stadtebauli-
chen Férderzwecks nicht bertcksichtigt.

18 Uber die Héhe der Mindereinnahmen durch die Wohngemein-
nutzigkeit kursieren unterschiedliche Schatzungen (Holm u. a.
2017). Laut Subventionsberichterstattung beliefen sich die in-
flationsbereinigten Mindereinnahmen von Bund und Landern
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im letzten Jahr der Wohngemeinnutzigkeit jedoch auf nur etwa
339 Millionen Euro.

19 Im Gegensatz zum Sozialbau, der nur einer temporaren Bin-
dung unterlag.

20 Neben diesem Umbruch im Wohnungsbestand verschob das
Ende der Wohngemeinnutzigkeit auch die Struktur des Neu-
baus in der sozialen Wohnungsférderung erheblich. Wahrend
vormals die gemeinnitzigen, oft kommunalen Wohnungsun-
ternehmen zentrale Akteure des sozialen Wohnungsbaus
waren, dominieren heute private Investor:innen in der Forder-
mittelvergabe flr den sozialen Wohnungsbau (BMWSB 2025a).

21 Statt dem reguldr individuell berechneten Wohngeld wurde
Empfanger:innen von Sozialhilfe oder Kriegsopferfiirsorge ein
pauschalisiertes Wohngeld gewahrt, das sich in seiner Hohe an
bundeslandspezifischen Prozentsatzen der anerkannten Kos-
ten fur Unterkunft im Wohngeld orientierte (Statistisches
Bundesamt 1994).
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1996 wurde die Foérderung von Wohneigentum
mit der EinfUhrung der Eigenheimzulage auf
neue FURe gestellt. Die neue Zulage forderte
Haushalte beim Erwerb von Neu- und Altbau-
ten, zuzuglich weiterer Férderzuschlage fur Fa-
milien mit Kindern und fur energieeffizientes
Bauen.?”” Anstelle einer progressionsabhangi-
gen Forderung sah die Eigenheimzulage eine
gleichmaRige Forderung Uber alle Einkom-
mensklassen hinweg vor (Bundesregierung
1997). Dieses Fordermodell avancierte Uber die
Folgejahre zur teuersten staatlichen Subventi-
onsmalinahme (Bundesregierung 1999).

Ihre Popularitat schitzte die Eigenheimzulage
nicht vor Kritik. Zu bemangeln waren die gro-
Ren Mitnahmeeffekte durch Haushalte, die oh-
nehin Wohneigentum erworben hatten, sowie
die umfassende Forderung des Erwerbs von
Bestandsimmobilien (Farber 2003; SVR 2003;
Reisenbichler 2025). Der Grof3teil der Haushal-
te nutzte die Eigenheimzulage tatsachlich nicht
fur Neubau- oder Ausbaumalnahmen, son-
dern fur den Erwerb einer Bestandsimmobilie
(BfBR 2002).

Infolgedessen wurde der Eigenheimzulage eine
preistreibende Wirkung zugeschrieben (Farber
2003; Reisenbichler 2025). Eine zunehmend be-
standsorientierte Objektférderung in einem in-
elastischen Wohnungsmarkt ging mit steigen-
den Immobilien- und Baulandpreisen einher
(Farber 2003).

Vor allem die Eigenheimzulage erhob die For-
derung von Bestandserwerb zu einem zentra-
len Baustein der Wohnungspolitik der spaten
1990er- und frihen 2000er-Jahren (Abbildung
3). Wahrend 1990 noch weniger als 10 Prozent
der gesamten Objektférderungsmittel den Be-
standserwerb unterstutzten, waren es 2004
Uber 30 Prozent.”* Damit erreichten die offent-
lichen Ausgaben fur Bestandsforderung fast
schon Augenhdhe mit den gesamten offentli-
chen Ausgaben fir Subjektforderung.” Insge-
samt bestimmte die Objektférderung also wei-
terhin malgeblich die deutsche
Wohnungspolitik, aber mit einer merklichen
Verschiebung der Forderprioritat vom Bauen
zum Bestand.

22 Aufgrund ihres vorrangig klimapolitischen Férderzwecks zah-
len wir die Okozulage nicht zur Objektforderung.

23 Durch die gestreckte Auszahlung der Eigenheimzulage Uber
mehrere Jahre wirken die Bestandsférderungen im Rahmen
der Eigenheimzulage noch Uber das Ende ihrer Guiltigkeit hin-
aus nach. Die Forderentscheidungen zwischen 1996 und 2004
setzten damit einen noch starkeren Fokus auf Bestandsforde-
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rung, als fur diesen Zeitraum aus den Haushaltsdaten ersicht-
lich wird.

24 Die preisbereinigten Ausgaben fur Bestandsférderung sum-
mieren sich zwischen 1996 und 2004 auf 55 Milliarden Euro. In
die Subjektférderung flossen im selben Zeitraum knapp 58 Mil-
liarden Euro 6ffentliche Mittel.
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Die Forderung des Erwerbs von Bestandsimmobilien hat in den
1990er-Jahren an Bedeutung gewonnen

Milliarden Euro (2025) M Sonstige Objektférderung M Sozialer Wohnungsbau m Bestandserwerb
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Auf der verflgbaren Datengrundlage konnen die Objektforderungsausgaben der Lander nicht
einzelnen Forderzwecken zugeordnet werden (siehe FulRnote 13). Eine Erlauterung zur Berechnung
der Forderanteile fur den Bestandserwerb befindet sich im methodischen Anhang.

Lesebeispiel: 2004 lagen die Ausgaben des Bundes fur die Forderung von Bestandserwerb bei 5,4
Milliarden Euro. Fur den sozialen Wohnungsbau waren rund 0,7 Milliarden Euro veranschlagt, und
auf sonstige Objektforderungsmalinahmen entfielen etwa 4,3 Milliarden Euro.

Dezernat Zukunft

Institut flr Makrofinanzen

Abbildung 3:
Quelle: Schulte u.a. (2026)

2005-2015: Umkehr der Férderprioritdten

Mit den Hartz-IV-Reformen wandelte sich die
Wohnungspolitik grundlegend. Im Zuge des
neuen Grundsicherungssystems wurde eine
Ubernahme der Kosten der Unterkunft (KdU)
von Leistungsempfanger:innen eingefihrt. Zu-
satzlich zum Grundsicherungsregelsatz Uber-
nimmt die 6ffentliche Hand seither die tatsach-
lichen Kosten  der  Unterkunft  von
Bedarfsgemeinschaften, sofern diese sich in ei-
nem als angemessen definierten Rahmen be-
wegen. Die vorige Arbeitslosenhilfe hingegen
war als einkommensorientierte Individualleis-
tung angelegt und enthielt somit keine explizite
Subjektforderung.”

Durch die Hartz-Gesetze nahm die Sozialpolitik
eine starkere wohnungspolitische Dimension

Die Férderung des Erwerbs von Bestandsimmobilien hat in den 1990er-Jahren an Bedeutung gewonnen;

an. Im KdU-System passen sich die Leistungen
- zumindest im Rahmen der Angemessenheits-
kriterien - flexibel an Mieterh6hungen an. Eine
somit praktisch garantierte Ubernahme von
Mietsteigerungen durch die offentliche Hand
schuf neue Anreize, die Mietpreise im be-
treffenden Wohnungsmarktsegment entspre-
chend anzupassen und so das Mietniveau im
preisgunstigen Marktsegment sukzessive anzu-
heben (BBSR 2009). Der sozialpolitische Uber-
gang von einkommensabhangigen Individual-
leistungen in der Arbeitslosenhilfe zu einer
pauschalen Ubernahme der Unterkunftskos-
ten markierte also einen wohnungspolitischen
Bruch. Mit der Einfihrung von KdU entstand
ein neues Instrument der Subjektférderung,
das neue Preisanreize auf dem Wohnungs-
markt kreierte.

25 Neben der Arbeitslosenhilfe wurden auch Teile der Sozialhilfe
in die Grundsicherung Gberfuhrt. Hier lag, im Gegensatz zur Ar-
beitslosenhilfe, eine grundsatzliche Ubernahme jener ange-
messenen Unterkunftskosten vor, die nicht bereits durch
Wohngeldleistungen abgedeckt wurden. Uber die entspre-
chenden Ausgaben liegen allerdings keine Daten vor. Mit einer
Schatzung des Wohnkostenanteils an den Gesamtausgaben fur
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhil-
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fegesetz auf Basis einer aus der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe hergeleiteten Wohnkosten-Quote und den jahrli-
chen Gesamtausgaben fir laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
(auBerhalb von Einrichtungen und ohne Hilfe zur Arbeit) belie-
fen sich die Wohnkosten in der Sozialhilfe 2004 auf (real) ca. 0,7
Milliarden Euro. Diese Schatzung berlcksichtigt Doppelbeziige
von Wohngeld. Zum Vergleich: die Kosten von KdU beliefen sich
2005 auf (real) 20,2 Milliarden Euro.
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Die neue Wohnraumforderung durch KduU
fuhrte 2005 zu einem erheblichen Niveau-
sprung in der Subjektforderung (siehe Fulinote
25). Von 2005 bis 2025 sind in der Folge rund 78
Prozent der gesamten Wohnraumfdrderung
der Subjektférderung zugeflossen. Damit ha-
ben sich die faktischen Férderprioritaten in der
Wohnungspolitik innerhalb weniger Jahre in ihr
Gegenteil verkehrt.?®

Dieser wohnungspolitische Bruch erklart sich
nicht allein durch die Aufwiichse in der Subjekt-
forderung. Parallel schlug der Objektférde-
rungsboom der 1990er-Jahre in eine praze-
denzlose Talfahrt um: 2015 erreichte sie ihren
historischen Tiefstand mit nur 2,8 Milliarden
Euro. Nach jahrelanger 6konomischer und poli-
tischer Kritik fiel die Eigenheimzulage 2006
dem allgemeinen Konsolidierungsdruck im
Bundeshaushalt zum Opfer (Reisenbichler
2025).%” Zeitgleich zog sich der Bund im Zuge
der Foderalismusreformen vollstandig aus
dem sozialen Wohnungsbau zurtck. Den Lan-
dern wurden in den Folgejahren Kompensati-
onsmittel zur Verflgung gestellt, diese blieben
allerdings im Umfang hinter den historischen
Fordervolumina flur den sozialen Wohnungs-
bau zurlck. Zusatzlich flossen die bereitgestell-
ten Kompensationsmittel nicht vollumfanglich
in den sozialen Wohnungsbau; teilweise nutz-
ten die Lander die Entflechtungsmittel statt-
dessen fur andere Zwecke.” Auch die Objekt-
forderung der Lander selbst fiel auf neue
Tiefstwerte und verharrte dort bis in die
2020er-Jahre mehr oder minder unverandert.

Heute: Mehr von beidem, mehr vom Bund

Am aktuellen Rand zeichnet sich eine erneute
Trendwende in der Wohnungspolitik ab: So-
wohl die Ausgaben flr Subjektforderung als
auch die Objektférderungs-Ausgaben sind in
den letzten Jahren angestiegen. Auf Seiten der
Subjektforderung ist diese Entwicklung von zu-
nehmenden Ausgaben fur KdU einerseits, und
der Wohngeldreform 2023 andererseits getrie-
ben. Mit der Reform wurden gleichzeitig die
Wohngeldleistungen angehoben und der Kreis
der Anspruchsberechtigten deutlich ausgewei-
tet (Bundesregierung 2025a). In der Objektfor-
derung konzentriert sich die neue Dynamik vor
allem auf den sozialen Wohnungsbau.

Der parallele Aufwartstrend in der Subjekt- und
Objektforderung schreibt vorerst die relativen
Verhaltnisse der vorigen Jahre fort. Trotz der
merklichen Mittelzuwachse entfdllt in den
Haushaltsplanungen fur 2026 weiterhin weni-
ger als ein Viertel der veranschlagten Ausgaben
fur Wohnraumférderung auf MaBhahmen der
Objektférderung.

Eine signifikante Verschiebung gab es hingegen
im foderalen Fordergefiige. Unter dem Strich
stieg der Bundesanteil in der Gesamtforderung
rapide an: wahrend er zwischen 1965 und 2019
im Durchschnitt bei 43 Prozent lag, liegt er seit
2020 im Schnitt bei 65 Prozent (Abbildung 4,
oberes Panel). Die oben bereits thematisierte
Verschiebung von Objekt- zu Subjektforderung
ist sowohl beim Bund als auch bei den Landern
und Kommunen sichtbar (Abbildung 4, unteres
Panel).

26 Zwischen 1996 und 2004 waren etwa 79 Prozent der Wohn-
raumférderung der Objektférderung zuzurechnen. Die Sub-
jektférderung belief sich auf rund 21 Prozent.

27 Ende der 2010er-Jahre wurde die Wohneigentumsférderung
nach dem Modell der Eigenheimzulage rehabilitiert. Zwischen
2018 und 2022 wurde die Wohneigentumsbildung von Familien
mit insgesamt rund 10 Milliarden Euro subventioniert (BMWSB
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2022). Die zur Verfugung gestellten Mittel sind noch nicht voll-
standig kassenwirksam, werden also bisher nur in Teilen in den
Haushaltsdaten abgebildet.

28 Diese Zweckentfremdungen sind im Datensatz - soweit mog-
lich - bertcksichtigt. Flr weitere Details siehe die Erlduterun-
gen im methodischen Anhang.
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Seit 2020 dominiert der Bundesanteil in der Wohnraumférderung,
wdhrend sowohl beim Bund als auch bei den Landern die Subjekt-

die Objektférderung tberwiegt

Milliarden Euro (2025)
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Lesebeispiel: 2024 betrugen die Gesamtausgaben fur Wohnungsférderung beim Bund rund 18
Milliarden Euro und bei den Landern knapp 9 Milliarden Euro (oberes Panel).

Von der gesamten Férderung entfielen 2024 11 Prozent auf Objektférderung des Bundes und 3
Prozent auf Objektférderung der Lander. Der Anteil der Subjektfbrderungsausgaben des Bundes

erreichte knapp 56 Prozent, wahrend die Subjektférderungsausgaben der Lan
der Gesamtausgaben ausmachten (unteres Panel).

Dezernat Zukunift

Institut flr Makrofinanzen

Abbildung 4:

er knapp 28 Prozent

Seit 2020 dominiert der Bundesanteil in der Wohnraumférderung, wahrend sowohl beim Bund als auch bei

den Landern die Subjekt- die Objektférderung Uberwiegt; Quelle: Schulte u.a. (2026)

Die beiden Treiber dieser Entwicklung sind ei-
nerseits die Ruckkehr des Bundes in die direkte
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus mit-
tels dauerhafter, zweckgebundener Finanzhil-
fen an die Lander. Diese wurden durch eine
Grundgesetzreform 2019 ermdglicht (BMF
2019). Andererseits Ubernahm der Bund ab
2020 im Rahmen des Corona-Konjunkturpa-
kets und des Solidarpakts fur Kommunen dau-
erhaft 25 zusatzliche Prozentpunkte der Kosten
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der KdU (BMF 2020).

In der Summe signalisiert diese Verschiebung
hin zum Bund, dass Wohnen auch fiskalisch
wieder zu einer deutschlandweiten und ge-
samtgesellschaftlichen Frage geworden ist.
Offen ist hingegen, ob allein mehr (Bun-
des-)Mittel ausreichen, um diese Frage zu be-
waltigen.
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4. Trendwende, aber kein Ausruhen

Die Wohnraumférderung hat im Lauf der letz-
ten Jahrzehnte mehrere Paradigmenwechsel
durchlaufen. SubjektférderungsmaflRnahmen
sind von einer randstandigen Unterstltzung
zum Herzstuck der Wohnungspolitik aufgestie-
gen. In der Objektforderung sind die Ausgaben
einem Zickzackkurs gefolgt. In den 1960er- bis
1980er-Jahren  unterlagen sie kleineren
Schwankungen auf einem hohen Niveau. Die
Hinwendung zur Bestandsférderung in den
1990er-Jahren verhalf ihr zu neuen Hochststan-
den, bevor im Anschluss massive Budgetkur-
zungen folgten. So hat sich das Verhaltnis von
Objekt- und Subjektférderung ins Gegenteil
verkehrt. Aktuell steigen die Ausgaben flr die
Objektférderung nun wieder.

Die Trendwende bei der Objektférderung ist
ein Schritt in die richtige Richtung. Subjektfor-
derung allein wird die Schieflagen des Woh-
nungsmarktes nicht richten kénnen. In erster
Linie federt sie soziale Harten ab und bekampft
Symptome. Objektférderung hingegen birgt
das Potenzial, die Fundamente des Wohnungs-
marktes zu reparieren.

Doch die Trendwende ist nur ein Anfang. Im
kurzfristigen Vergleich erscheint eine Erhéhung
des Objektférderungsvolumens auf voraus-
sichtlich 8,2 Milliarden Euro im Jahr 2026 zu-
nachst beachtlich. Im historischen Kontext sind
die heutigen Fordersummen jedoch beschei-
den. Das gilt nicht nur im Kontrast zur woh-
nungspolitischen  Ausnahmesituation  der
1990er-Jahre. Der aktuelle ,Rekordetat”
(BMWSB 2025b) des Bauministeriums verfehlt
die realen Férdersummen der (bevdlkerungs-
armeren) Bundesrepublik Deutschland vor
1990 ebenfalls deutlich.

Aktuell trifft also eine historisch schwache Ob-
jektférderung auf nie da gewesene - und ten-
denziell steigende - Volumina fur Subjektforde-
rung. Letztere durften auch perspektivisch
eher weiter steigen als sinken: Durch die anhal-
tende Zunahme von Regionen mit angespann-
ten Wohnungsmarkten kénnten (1) zukunftig
mehr Haushalte erstmalig Anspruch auf Sub-
jektférderung erhalten. Auch wenn (2) mehr
leistungsberechtigte Haushalte beginnen, ihre
Anspruche tatsachlich auszuschdpfen, kdnnten
die Gesamtkosten der Subjektforderung er-
heblich steigen.”® Zuletzt kann (3) die Subjekt-
forderung selbst den Bedarf fir Subjektforde-
rung weiter erhdhen, wenn sie
Mietsteigerungen antreibt, gerade im Kontext
eines weiterhin inelastischen Angebots (Ab-
schnitt 2).

Damit steht die Wohnungspolitik vor einem Di-
lemma: Kurzfristig ist Subjektforderung das
effektivste und praziseste Werkzeug, um Uber-
maRige Belastungen abzufangen. Gleichzeitig
lasst sie dabei im schlimmsten Fall das Grund-
problem nicht nur unberthrt, sondern ver-
scharft es sogar weiter, indem sie Mietsteige-
rungen befordert. Auch die 6ffentliche Hand
kommen diese Mietsteigerungen teuer zu ste-
hen. Hohere Mieten durch Fehlanreize der Sub-
jektférderung lassen die Ausgaben fur Subjekt-
férderung erneut ansteigen.*°

Objektforderung kann neuen bezahlbaren
Wohnraum schaffen und so langfristig zu einer
bedarfsgerechten Wohnraumversorgung bei-
tragen. Bis diese Effekte eintreten, vergehen al-
lerdings Jahre - und wenn wiederum zu viele
Jahre vergehen, verlaufen sich die Effekte der
Objektforderung in ihrer aktuellen Struktur

29 Quantitative Schatzungen der Nichtinanspruchnahme legen
nahe, dass die Subjektférderung heute deutlich unter ihrem
potenziellen Kostenniveau bleibt (Matta & Engels 2025). Nimmt
man vereinfachend an, dass der durchschnittliche Wohn-
geldanspruch der Haushalte ohne tatsachlich realisierten An-
spruch halb so hoch liegt wie jener der Haushalte, die tatsach-
lich Wohngeld beziehen, so wirden sich Mehrausgaben von
rund 9 bis 15 Milliarden Euro ergeben, falls alle leistungsbe-
rechtigten Haushalte ihre Wohngeld- oder KdU-Anspruche tat-
sachlich geltend machen wirden.
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30 Waren die Mietsteigerungen von KdU-Empfanger:innen seit
2012 parallel zu den Preissteigerungen im gesamten Woh-
nungsbestand verlaufen, waren die Ausgaben fur KdU 2025
schatzungsweise um rund 5,5 Milliarden Euro niedriger ausge-
fallen. Mit der Annahme einer drei Mal héheren Umzugsrate
bei KdU-Empfanger:innen (siehe Abschnitt 2) lagen die fiskali-
schen Ersparnisse 2025 immer noch bei rund 3,4 Milliarden
Euro. Die Berechnungen stehen auf Nachfrage zur Verflgung.
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durch befristete Sozialbindungen ebenfalls
wieder.”’

Ein Kurswechsel unter diesen Bedingungen ist
keine leichte Aufgabe. Aber auf den neuen fis-
kalischen Impulsen in Richtung Objektforde-
rung lasst es sich nicht ausruhen.

31 Durch die Befristung der Belegungsbindungen ist der Sozial- schen 2014 und 2024 um fast ein Drittel gesunken (Bundesre-
wohnungsbestand - trotz neuem sozialen Wohnungsbau - zwi- gierung 2024; BMWSB 2025c).
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5. Methodologischer Anhang

Unser Datensatz gibt die jahrlichen Ausgaben
fur Objekt- und Subjektférderung im Woh-
nungswesen seit 1965 wieder. Datengrundla-
gen sind - je nach Art der Ausgabe und Jahr -
die Subventionsberichte der Bundesregierung,
die Haushaltsplane des Bundes (1965; 2025-
2026) und der Lander (1965-1970; 1981-1985;
2025-2026) und weitere statistische Publikatio-
nen. Die Daten mitsamt einer vollstandigen Do-
kumentation der Quellen stehen unter Schulte
u.a. (2026) zur Verfugung. Ab 1991 beziehen
sich die Ausgaben auf das gesamte Bundesge-
biet, davor auf die westdeutschen Bundeslan-
der. Alle Ausgaben sind in Euro angegeben und
wurden mit dem BIP-Deflator auf das Basisjahr
2025 inflationsbereinigt. Am Ende des Anhangs
(Tabelle 1) sind alle bertcksichtigten Férderin-
strumente in Tabellenform aufgelistet.

Nach unserer Kenntnis konsolidiert dieser Da-
tensatz erstmals die 6ffentlichen Ausgaben fur
Subjekt- und Objektférderung. Fur die Objekt-
forderung kommen die von Sensch (20710) auf-
bereiteten Daten unserer Zusammenstellung
am nachsten. Dieser Datensatz umfasst o6ffent-
liche Haushaltsmittel fur den sozialen Woh-
nungsbau von 1950 bis 1999 (Sensch 2010).
Unser Datensatz beschrankt sich einerseits
nicht ausschliel3lich auf Objektférderung im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, und
deckt andererseits auch den aktuellen Rand
mit ab. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ab-
grenzung liegen die von uns ausgewiesenen
Objektforderungsmittel fur alle Uberschnei-
denden Berichtsjahre Uber den von Sensch
(2010) ausgewiesenen Mitteln.*? Die Daten be-
racksichtigen ausschlieBlich haushaltsrelevan-
te FordermalBnahmen. Damit werden nicht alle
Aktivitaten der offentlichen Férderbanken ab-
gebildet. Uber die Wohnraumférderung der

Forderbanken liegen unseres Wissens erst ab
2015 flachendeckende Forderstatistiken vor
(VOB 2025). Zuschiisse an die Férderbanken
aus offentlichen Mitteln zur Abwicklung der
Forderprogramme werden somit berucksich-
tigt, Forderungen, die allein Uber die Bilanzen
der Férderbanken laufen, hingegen nicht.

Subjektférderung

Fur die Subjektforderung berlcksichtigen wir
die Ausgaben des Bundes und der Lander fur
Wohngeld seit 1965 und des Bundes und der
Kommunen fur Kosten der Unterkunft seit
2005.

Wohngeld

Die Wohngeldausgaben beinhalten das (Tabel-
len-)Wohngeld seit 1965, das Wohngeld nach
dem Wohngeldsondergesetz fur die neuen
Lander und Berlin-Ost (1991-1996), das pau-
schalisierte Wohngeld (1991-2000) und 2001-
2004 den besonderen Mietenzuschuss. Die
Wohngeldausgaben beinhalten neben Zu-
schissen an Mieterhaushalte auch Lastenzu-
schusse an Eigentumer:innen. Es werden beide
Zuschussarten bertcksichtigt. Deutlich tber-
wiegen die Zuschisse an Mieterhaushalte. Die
Gesamtausgaben basieren bis 2024 auf Ver-
offentlichungen des Statistischen Bundes-
amts™®, Die Ausgaben des Bundes bis 1999 wur-
den aus den jeweiligen Haushaltsgesetzen
Ubernommen, und der Ausgabenanteil der
Lander auf Basis der Gesamtausgaben und des
Bundesanteils hergeleitet. Von 2000-2024 wur-
den die Ausgaben von Bund und Landern aus
den Wohngeld- und Mietenberichten der Bun-
desregierung Ubernommen. Dabei liegt seit
2009 grundsatzlich eine halftige Verteilung der
Wohngeldausgaben zwischen Bund und Lan-

32 Dieinunseren Daten dem sozialen Wohnungsbau zugerechne-
ten Mittel liegen hingegen deutlich unter den in Sensch (2010)
berichteten Werten. Diese Unterzeichnung geht auf drei Haupt-
grinde zurick: Zunachst ist (1) in unseren Daten eine Differen-
zierung der Landerhaushaltsmittel nach Forderzweck nicht
moglich; deswegen kann nur die Bundesforderung des sozialen
Wohnungsbaus explizit zugeordnet werden. Weiterhin werden

17 von 37

in den Daten von Sensch (2010) (2) teilweise Fordermittel auf
kommunaler Ebene und (3) 6ffentliche Mittel, die nicht Uber
offentliche Haushalte laufen - sondern etwa Uber Landeskre-
ditanstalten und Landestreuhandstellen - bertcksichtigt (Sta-
tistisches Bundesamt 1973).

33 Bis 2004 Fachserie 13, Reihen 4 und 4.S.1, ab 2005 die Wohn-
geldstatistik.
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dernvor. Fir 2025-2026 wurden die Soll-Werte
aus dem Bundeshaushalt Ubernommen und
der festgelegten Kostenaufteilung entspre-
chend zusatzlich dieselbe Summe den Landern
zugeschlagen.

Im Detail sind dabei folgende zusatzliche Hin-
weise zu berucksichtigen:

Far die Jahre 1991 und 2000 liegt in der Auswei-
sung der Wohngeldausgaben des Bundes kei-
ne Differenzierung zwischen Tabellen- und
pauschalisiertem Wohngeld vor. Als Anndhe-
rung wurde eine Schatzung auf Basis der Auf-
teilung der gesamten Wohngeldausgaben vor-
genommen. Gleiches gilt fur die Aufteilung der
Bundesausgaben auf Tabellenwohngeld und
den besonderen Mietenzuschuss zwischen
2001 und 2004.

FUr das Jahr 2008 ist - Ubereinstimmend mit
der Dokumentation im Wohngeld- und Mieten-
bericht 2010 (Bundesregierung 2011) - ein Ne-
gativbetrag bei den Landerausgaben verbucht.
Diese Abweichung geht auf den zwischen 2003
und 2008 geltenden Erstattungsbetrag von 409
Millionen Euro zurtick, den der Bund den Lan-
dern fir Mehrausgaben durch die Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung vom
Landeranteil des Wohngelds erstattet hat (Bun-
desregierung 2011).

2022 bis 2024 weicht die Aufteilung der Wohn-
geldausgaben auf Bund und Lander von der
standardmalig halftigen Teilung ab. Dies ist
auf den ausschlieBlich vom Bund finanzierten
Heizkostenzuschuss fir Wohngeldempfanger
zurUckzufuhren.

Kosten der Unterkunft

Die bertcksichtigten Ausgaben fur Kosten der
Unterkunft umfassen KdU nach SGB Il und
nach SGB Xll des Bundes und der Kommunen.
Die KdU-Ausgaben nach SGB XIl werden aller-
dings nicht direkt statistisch erfasst; stattdes-
sen beziehen sich die hier verwendeten Ausga-
bedaten auf Schatzungen des BBSR auf Basis
der SGB Xll-Leistungsempfangerstatistik. Die
KdU-Ausgaben sind der Berichterstattung in
den Wohngeld- und Mietenberichten der Bun-
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desregierung entnommen. Daruber hinaus
wurde die foderale Aufteilung der KdU-Ausga-
ben nach SGB Xll zwischen 2009 und 2013 aus
den ab dem 01.01.2009 fortfolgenden Fassun-
gen von 846a SGB XlI Uber die Bundesbeteili-
gung an den Kosten hergeleitet (SGB XII 2009).
Die Werte fUr 2024 wurden der Bundestags-
Drucksache 21/970 (Bundesregierung 2025b)
entnommen.

FUr KdU nach SGB Il wurden fur 2025-2026 die
Soll-Ausgaben aus dem Bundeshaushalt Uber-
nommen. Die Ausgaben der Kommunen wur-
den fur 2025 auf Basis der Soll-Ausgaben des
Bundes und der Wachstumsrate der Bundes-
ausgaben zwischen 2024 und 2025 geschatzt;
flr 2026 nimmt die Schatzung stattdessen ein
Ausgabenwachstum analog zum Wachstum
der Soll-Ausgaben des Bundes von 2025 auf
2026 an.

FUr die KdU-Ausgaben nach SGB XII fehlt das
Bundesland Bremen 2005-2006 in den Daten
fur KdU bei laufender Hilfe zum Lebensunter-
halt, und 2006 ebenfalls in den Daten fir KdU
bei Grundsicherung im Alter und Erwerbsmin-
derung. Fir 2024 liegen bisher keine Schatzun-
gen fUr die Kosten der Unterkunft von Empfan-
ger:innen von Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung vor. Der Anteil der KdU-
Ausgaben wird stattdessen mittels der Ge-
samtausgaben fur die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung, und des durch-
schnittlichen KdU-Anteils an den Gesamtausga-
ben in den Jahren 2020-2023 geschatzt. Die
Ausgaben fur KdU bei laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt werden flir 2024 analog dazu
geschatzt. Fur 2025-2026 erfolgt eine Schat-
zung auf Basis des durchschnittlichen Wachs-
tums der Ausgaben von 2020-2024.

Objektforderung

Die Ausgaben von Bund und Landern fur Ob-
jektforderungsmalRnahmen beruhen grofiten-
teils auf den in den Subventionsberichten der
Bundesregierung ausgewiesenen Subventio-
nen an das Wohnungswesen. Die Llucken in der
Subventionsberichterstattung wurden mit Da-
ten aus den relevanten Haushaltsplanen er-
ganzt. Die Daten differenzieren zwischen Aus-
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gaben fUr Zuschusse und Schuldendiensthilfen
einerseits, und Ausgaben in Form von Bundes-
oder Landerdarlehen andererseits.

Zur Objektférderung auf kommunaler Ebene
stehen keine ausreichenden Daten zur VerfU-
gung; deswegen findet die kommunale Ebene
hier keine Berucksichtigung. Es ware wun-
schenswert, diese Forschungslicke in Zukunft
zu schliel3en.

Bis einschlieRlich 2024 handelt es sich bei den
Daten - sofern nicht im Einzelfall anders ausge-
wiesen - um Ist-Werte; fur 2025-2026 wurden
die Soll-Werte aus der Haushaltsplanung ange-
nommen.

Zusatzlich zur direkten Objektférderung des
Bundes und der Lander berucksichtigen wir
ebenfalls indirekte Objektforderung tber Steu-
ervorteile. Die Schatzungen der daraus resul-
tierenden fiskalischen Kosten durch Steuer-
mindereinnahmen basieren auf der
Subventionsberichterstattung.** Je nach Art der
Steuer kdnnen Mindereinnahmen bei Bund,
Landern und Kommunen anfallen. Da die kom-
munale Ebene allerdings in der direkten Ob-
jektforderung nicht berUcksichtigt werden
kann, wird sie auch hier vollstandig ausgeklam-
mert. Das betrifft ebenfalls die Steuerminder-
einnahmen aus Gewerbesteuererleichterun-
gen fur das Wohnungswesen, auch wenn Teile
dieser Mindereinnahmen durch die Gewerbe-
steuerumlage letztlich bei Bund und Landern
anfallen. Sie haben jedoch quantitativ kein gro-
Res Gewicht.*

Weiterhin ordnen wir die direkten und indirek-
ten Objektforderungsausgaben nach ihrem
Forderzweck zu. Wir differenzieren zwischen
allgemeiner Objektférderung und Objektférde-
rung fur den Erwerb von Bestandsimmobilien.

Objektférderung des Bundes

Ab 1966 liegen Daten Uber die Objektforderung
des Bundes aus der Subventionsberichterstat-
tung vor. Fur 1965 und 2025-2026 sind die Ist-
(1965) beziehungsweise Soll-Werte (2025-
2026) den relevanten Bundeshaushaltsplanen
entnommen.

Fur die Jahre 1966 bis 1968 sind die Forderaus-
gaben des Bundes - abgesehen von der Forde-
rung des sozialen Wohnungsbaus - im Sam-
melpunkt Ubrige Hilfen fiir das Wohnungswesen
zusammengefasst. Abweichend zu den Sub-
ventionsberichten klammern wir in der Katego-
rie Ubrige Hilfen fiir das Wohnungswesen die von
2015 bis 2023 laufenden Ausgaben fuir das Pro-
gramm ,Kriminalpravention durch Einbruchs-
icherung” aus, da hier keine wohnungspoliti-
schen Ziele im Vordergrund stehen.

Analog verfahren wir mit Forderprogrammen,
die einen klimapolitischen Hauptzweck verfol-
gen. Diese werden nicht als MaBnahmen der
Objektforderung verbucht. Im Einzelnen be-
trifft das folgende MalRnahmen:

e 1998 ff: Zinszuschisse im Rahmen des
CO2-Minderungsprogramms der KfW
in den alten Landern

e 2001 ff: Zinszuschusse an die KfW fur
das Gebaudesanierungsprogramm zur
CO2-Minderung (bundesweit)

e 2003 ff: Zuschusse im Rahmen des
Programms ,Niedrigenergiehaus im
Bestand” der KfW Forderbank

e 2007ff: KfW-Programme zum energie-
effizienten Bauen und Sanieren

e 2013 ff: Forderung von MalRnahmen
zur energetischen Stadt- und Gebaude-
sanierung (CO2-Gebdudesanierungs-
programm) der KfW

34 Im Rahmen der Subventionsberichterstattung werden nicht
alle Steuerprivilegien fir das Wohnungswesen als Subvention
erfasst. Das betrifft etwa die Befreiung von der Nutzungswert-
besteuerung seit 1987 (WohneigFG 1987) und die teilweise Be-
freiung von der Kapitalertragssteuer bei privaten Verkaufen
(Kholodilin u. a. 2019). Auch die lineare Absetzung fur Abnut-
zung (AfA) in Héhe von jahrlich 2 Prozent wird teilweise als steu-
erliche Bevorteilung des Wohnungswesens aufgefasst (Bach &
Bartholmai 2000), wir ordnen sie allerdings nicht als Objektfor-
derung ein, sondern verstehen sie als plausible Anndherung an
die tatsachliche Abnutzung von Wohngebauden. Zu all diesen
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Steuerregelungen liegen keine uns bekannten Daten Uber die
resultierenden Steuermindereinnahmen vor. Die gesamten fis-
kalischen Kosten des ,versteckten Wohlfahrtsstaats” (Kholodi-
lin u. a. 2023) der Wohneigentumsférderung zu quantifizieren
bleibt eine relevante Forschungsliicke fur zukinftige Arbeiten.

35 Relevante Gewerbesteuerverglinstigungen galten bis ein-
schliel3lich 1988. In diesem Jahr erreichten die daraus resultie-
renden gesamtstaatlichen Mindereinnahmen mit (real) rund
120 Millionen Euro ihren historischen Hochstwert.
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e 2015 ff: Forderung von MaRRnahmen
zur energetischen Gebaudesanierung
(CO2-Gebaudesanierungsprogramm)
und Anreizprogramm Energieeffizienz

e 2019 ff: Férderung von MalRnahmen
der Energieeffizienz und erneuerbarer
Energie im Gebaudebereich

e 2020 ff: Bundesforderung serielle
Sanierung

e 2021 ff: Bundesférderung fur effiziente
Gebaude (BEG)

Zusatzlich zu den relevanten Subventionen an
das Wohnungswesen definieren wir auch die
Kompensationsmittel fur den sozialen Woh-
nungsbau als Objektférderung. Die Hohe der
Kompensationszahlungen des Bundes an die
Lander geht aus dem Entflechtungsgesetz (Ent-
flechtG 2007) und fortfolgenden Anderungen,
sowie aus Drucksache 20/1824 (Bundesregie-
rung 2022) hervor. Ab 2014 wurde allerdings
die Zweckbindung der Kompensationsmittel
fur den sozialen Wohnungsbau aufgehoben
und durch eine allgemeine investive Zweckbin-
dung ersetzt (Bundesregierung 2017a). Fur die
Jahre 2014 und 2015 wird angenommen, dass
dennoch die gesamten Kompensationsmittel
zweckgebunden eingesetzt wurden. Ab 2016
liegt eine Erfassung der nicht zweckentspre-
chenden Mittelverwendung durch die Lander
vor (Bundesregierung 2017b; 2021), um die wir
die insgesamt ausgezahlten Kompensations-
mittel bereinigen.

Weiterhin definieren wir auch die Wohnungs-
baupramie als eine Art der Objektférderung,
obwohl sie in der Subventionsberichterstat-
tung dem Zweck Sparférderung und Vermdégens-
bildung zugerechnet wird.®

Das Wohngeld hingegen rechnen wir der Sub-
jektférderung statt der Objektférderung zu. In
der Subventionsberichterstattung wird das
Wohngeld bis 1986 als Subvention an das Woh-

nungswesen gewertet (Bundesregierung 1989).
Objektférderung der Linder

Die Objektforderungsausgaben der Lander ba-
sieren in den Jahren 1971-1980 und 1986-2024
auf der Subventionsberichterstattung. Fur
1972, 1979 und 1980 stehen dabei nur Soll-
Werte und keine Ist-Werte zur Verfigung. Die
ausgewiesenen Soll-Werte werden flr diese
Jahre als Ist-Werte angenommen. Fir 1965-
1970, 1981-1985 und 2025-2026 werden die
Haushaltsplane der Bundeslander (bis 1985
nur der westdeutschen Bundeslander) heran-
gezogen.

Im Regelfall werden dafur die Ist-Werte fur das
Bezugsjahr aus dem Haushaltsplan des uber-
nachsten Haushaltsjahrs ausgewertet. Wo die-
se nicht verfugbar sind, werden Soll-Werte aus
angrenzenden Haushaltsplanen herangezo-
gen. Dies ist flr die einzelnen Bundeslander fur
folgende Jahre der Fall:

e Baden-Wurttemberg: 1968 und 1969
vollstandig, teilweise 1966 und 1967

e Bayern: 1968 und 1969

e Bremen: 1967 und 1969

e Hessen: 1966, 1968 und 1970 voll-
standig, teilweise 1965 und 1967

e Niedersachsen: 1966, 1968, 1969, 1970
und 1984 vollstandig, teilweise 1967

e Nordrhein-Westfalen: 1965, 1966 und
1967

e Rheinland-Pfalz: 1969, 1981, 1983 und
1985 vollstandig, teilweise 1970

Die Auswertung der Landerhaushalte be-
schrankt sich dabei auf die jeweiligen Einzelpla-
ne, in denen die Wohnraumférderung ver-
bucht ist. Folgende Einzelplane wurden fur die
jeweiligen Lander bertcksichtigt:

36 Die Unterstltzung des Bausparens im Rahmen der Arbeitneh-
mersparzulage kann ebenfalls als Element der Wohneigen-
tumsférderung betrachtet werden (Kholodilin u. a. 2019). Wir
bertcksichtigen die Arbeitnehmersparzulage allerdings nicht
als Objektférderung, da in der Auswertung der Steuerminder-
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einnahmen keine Differenzierung zwischen allen férderfahigen
Anlagearten moglich ist. Die Mindereinnahmen durch die Ar-
beitnehmersparzulage bei Bund und Landern beliefen sich
2025 auf schatzungsweise 64 Millionen Euro (Bundesregierung
2025¢).
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e Baden-Wuirttemberg: 1965-1968
Einzelplan (EP) A03, 1965-1985 EP 03,
2025-2026 EP 18

e Bayern: 1965-1985 EP 03B, 2025-2026
EP 09

e Berlin: 1965 EP 68, B 68, B 94, C 94,
1966-1969 EP 89, 1970 EP 29, 1981-
2026 EP 12

e Brandenburg: 2025-2026 EP 11

e Bremen: 1965-1967 EP 17, 1968-2026
EP 09

e Hamburg: 1965-2026 EP 06

e Hessen: 1965-1966 EP 13, 1965-1968
EP 17, 1969-1985 EP 19, 2025-2026 EP
07

e Mecklenburg-Vorpommern:
2026 EP 04

e Niedersachsen: 1965-1968 EP A 05,
1965-1985 EP 05, 2025-2026 EP 08

e Nordrhein-Westfalen: 1965-1968 EP
07, 1969-1970 EP 03, 1981-1985 EP 11,
2025-2026 EP 08

e Rheinland-Pfalz: 1965-1969 EP A 11,
1965-1983 EP 11, 1984-2026 EP 12

e Saarland: 1965-1967 EP 63, 1968-1970
EP 03, 1981-1984 EP 09, 2025-2026 EP
20

e Sachsen: 2025-2026 EP 10

e Sachsen-Anhalt: 2025-2026 EP 14

e Schleswig-Holstein: 1965-1969 EP 10,
1970-2026 EP 04

e Thuringen: 2025-2026 EP 10

2025-

Damit liegt vermutlich eine Untererfassung der
Objektférderung durch die Lander vor - insbe-
sondere gilt das zum Beispiel in Bezug auf Ab-
wicklungen von Wohnungsbauférderprogram-
men Uber Sondervermdgen, die im Anhang zu
anderen Einzelplanen dokumentiert werden.

Bei den Ausgaben handelt es sich jeweils um
die kassenwirksamen Ausgaben - aulBer fur die
doppisch gefUhrten Landerhaushalte von
Hamburg und Hessen am aktuellen Rand
2025-2026. Der hessische Haushaltsplan fur
2026 steht zum Zeitpunkt der Auswertung
noch nicht zur Verfligung und kann deswegen
insgesamt nicht mitberucksichtigt werden.
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Die Definition von Objektforderungsmitteln
orientiert sich fur eine Vergleichbarkeit der Da-
ten an jener der Subventionsberichte. Ausga-
ben flur Bauforschung und wohnungswirt-
schaftliche Wettbewerbe, sowie Zins- und
Tilgungsausgaben fir Wohnungsbaukredite
und stadtebauliche Programme werden nicht
als direkte Objektférderungsmalinahmen ge-
fasst.

Insgesamt berucksichtigen wir ausschlieflich
landeseigene Mittel; die ausgewiesenen Ausga-
ben verstehen sich also als abzuglich der rele-
vanten Zuschusse und Darlehen des Bundes.
Letztere werden gemald der Subventionsbe-
richterstattung den Ausgaben des Bundes zu-
geordnet.

In der Subventionsberichterstattung werden
die Subventionen der Lander an das Woh-
nungswesen nicht weiter aufgeschlisselt. So-
mit ist es auf Landerebene noch nicht moglich,
zwischen verschiedenen Forderzwecken zu
differenzieren. Ebenso besteht keine Transpa-
renz Uber die genaue Abgrenzung der Subven-
tionen. Aufgrund dieser Intransparenz ist es
nicht moglich, Aussagen daruber zu treffen, ob
und wie sich etwa die Abgrenzung der berulck-
sichtigten Forderprogramme zwischen dem
vorlaufigen Ende der Subventionsberichter-
stattung auf Landerebene 1980 und der Wie-
deraufnahme 1986 verandert hat. Wir nehmen
grundsatzlich an, dass jeweils alle in der Sub-
ventionsberichterstattung ausgewiesenen For-
dermittel tatsachlich der Objektférderung zu-
zurechnen sind.

Dabei gilt eine Ausnahme: Bis einschlieRlich
1986 wurde in der Subventionsberichterstat-
tung des Bundes das Wohngeld als Subvention
an das Wohnungswesen gewertet (Bundesre-
gierung 1989). In der Annahme, dass die Sub-
ventionsberichterstattung von Bund und Lan-
dern zeitgleich auf eine Nicht-Berucksichtigung
von Wohngeld umgestellt wurde, bereinigen
wir die ausgewiesenen Subventionssummen
der Lander bis zu diesem Zeitpunkt um die
Wohngeldausgaben der Lander.

Auch auf der Landerebene berucksichtigen wir
weiterhin die Ausgaben fur die Wohnungsbau-
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pramie. Diese wurde bis 1984 halftig von Bund
und Landern finanziert; seitdem liegt die Finan-
zierung allein beim Bund (Bundesregierung
1997).

Steuermindereinnahmen

Zusatzlich zu den Bundes- und Landerausga-
ben fur Objektforderung bertcksichtigen wir
auf Grundlage der Subventionsberichterstat-
tung Férdermalinahmen in Form von Steuer-
beglnstigungen seit 1966. Fur 1965 liegen kei-
ne Daten vor. Neben den in den
Subventionsberichten in der Kategorie Woh-
nungswesen verbuchten Mindereinnahmen be-
rucksichtigen wir weiterhin einzelne woh-
nungspolitisch relevante Malinahmen, die den
Kategorien Regionale StrukturmafSnahmen oder
Gewerbliche Wirtschaft zugeschlagen werden.
Eine Auflistung der im Einzelnen berucksichtig-
ten Steuererleichterungen ist dem Datensatz
angefligt. Analog zu den Abgrenzungskriterien
in der direkten Objektforderung lassen wir
auch bei den Steuererleichterungen MalRnah-
men mit hauptsdchlich klimapolitischem For-
derzweck unbertcksichtigt. Das betrifft die
Okologische Zusatzférderung im Rahmen der
Eigenheimzulage.

Die Eigenheimzulage insgesamt ist zwar eine
direkte Zulage, wird aber als Steuerminderein-
nahme verbucht. Diese Zuordnung geht darauf
zurlck, dass die Eigenheimzulage als steuer-
rechtliches Instrument angelegt war, das von
den Finanzamtern ausgezahlt wurde.

Das Aufkommen der Mindereinnahmen bei
den verschiedenen foderalen Ebenen wird an-
hand der allgemeinen foderalen Verteilung des
Steueraufkommens je nach Steuerart hergelei-
tet. FUr die Posten GW9 und GW10 (Steuerer-
leichterungen nach dem Investitionszulagenge-
setz) werden die Mindereinnahmen allerdings
nur fur Einkommens- und Kérperschaftssteuer
zusammen ausgewiesen. Die Subventionsbe-
richterstattung dokumentiert zusatzlich die tat-
sachlichen Anteile des Bundes an den jeweili-
gen Mindereinnahmen. Auf dieser Grundlage
werden die Finanzierungsanteile von Bund,
Landern und Kommunen abgeleitet.
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Wie oben bereits ausgefiihrt, werden die Min-
dereinnahmen der Kommunen im Weiteren
nicht berucksichtigt. Deswegen werden auch
jene Mindereinnahmen nicht ausgewertet, die
allein bei den Kommunen anfallen. Das betrifft
die Steuerbefreiung der gemeinnutzigen Woh-
nungs- und Siedlungsunternehmen (1973-
1988) und der Organe der staatlichen Woh-
nungspolitik (1969-1988) von der Gewerbe-
steuer, die Befreiung des Gewerbeertrags aus
der Betreuung von Wohnungsbauten und der
VeraulRerung von Eigenheimen bei Grund-
stlicksunternehmen (1969-1980), und die
zehnjahrige  Grundsteuerbeglnstigung  fur
neugeschaffene Wohnungen, die eine be-
stimmte Wohnflachengrenze nicht Uberschrei-
ten (1967-1998).

Bestandserwerb

Innerhalb der Objektférderung betrachten wir
Objektforderungsmittel flr den Bestandser-
werb gesondert. Abgesehen vom seit 2023 lau-
fenden Programm ,Jung kauft Alt” gibt es dabei
keine Posten, die ausschlieBlich auf die Be-
standsférderung abzielen. Deswegen geht es
vor allem darum, die Bestandserwerbsanteile
innerhalb der FérdermalRnahmen zu schatzen.

Folgende Malinahmen werden teilweise der
Bestandsforderung zugeschlagen:

1. Die Eigenheimzulagen-Grundforde-
rung (1996-2016)

2. Die Kinderzulage nach dem Eigenheim-
zulagengesetz (1996-2015)

3. Bausparzwischenfinanzierungspro-
gramme des Bundes (1983-1994)

4. Ubrige Hilfen fur das Wohnungswesen
inklusive Baukindergeld und der Férde-
rung des Erwerbs von Genossen-
schaftsanteilen fur selbstgenutzten
Wohnraum (ab 2023)

5. Wohnungsbaupramie (ab 1965)

EuK1 - erhéhte Abschreibungen nach 8
7b EstG (ab 1977)

7. EuKS5 - Kinderkomponente zur Grund-
forderung nach &8 7b oder § 10e (1981-
2005)



HINTERGRUNDPAPIER

8. EuK7 - Sonderausgaben-Abzug nach §
10e EstG (1987-2005)

9. EuK13 - Vorkostenabzug bei selbstge-
nutzten Wohnungen (1996-1999)

10. Soziale Wohnraumférderung (ab 2002)

FUr die Grundférderung in der Eigenheimzula-
ge (1.) wird der Bestandserwerbsanteil auf Ba-
sis des Bestandserwerbsanteils am jahrlich neu
bewilligten Fordervolumen geschatzt. Diese
Methode abstrahiert von der gestaffelten Aus-
zahlung der Eigenheimzulage Uber bis zu acht
Jahre und kann damit nur eine grobe Annahe-
rung darstellen. Bis 2000 liegen (fur 2000 aller-
dings nur vorlaufige) Daten Uber den Bestands-
erwerbsanteil am  Fordervolumen  vor
(Bundesregierung 2001). Ab 2001 wird der Be-
standserwerbsanteil am Férdervolumen an-
hand des Bestandserwerb-Anteils an den jahrli-
chen  neuen Forderfallen  und  des
durchschnittlichen Verhaltnisses von Férdervo-
lumen zu Forderfallen zwischen 1995 und 2000
geschatzt. Fur 2000 und 2001 liegen dabei kei-
ne Angaben Uber die Forderfalle vor; diese wer-
den linear interpoliert. Ab 2004 nehmen wir
eine Verdopplung des Bestandserwerbsanteils
am Fordervolumen an, da zu 2004 die Forder-
héhen in der Grundférderung fur Bestandser-
werb und Neubaumalinahmen angeglichen
wurden (Bundesregierung 2004). Zuvor betrug
die Férderung von Bestandsmalinahmen nur
die Halfte der Neubauférderung. Ab 2005 lie-
gen keine Daten mehr vor. Fur die weiteren Jah-
re wird stattdessen per Annahme der Anteil
von 2004 eingestellt.

Der Bestandserwerbanteil in der Kinderzulage
nach dem Eigenheimzulagengesetz (2.) wird
analog zur Grundférderung geschatzt. Bis 2000
beruht die Schatzung auf dem Bestandser-
werbsanteil am jahrlich neu bewilligten Férder-
volumen (Bundesregierung 2001). Wie in der
Grundforderung liegen auch hier fur 2000 nur
vorlaufige Werte vor. Ab 2001 erfolgt die Be-
rechnung auf Basis des Bestandserwerbanteils
an den neuen Foérderfallen im jeweiligen For-
derjahr und des durchschnittlichen Verhaltnis-
ses von Fordervolumen zu Forderfallen von
1995-2000. Ab 2000 liegen allerdings keine
weiteren Daten Uber die Forderfalle nach der
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Eigenheimzulage vor. Deswegen wird bis 2004
eine parallele Entwicklung des Bestandser-
werbsanteils an den Forderfallen zur Entwick-
lung desselbigen Anteils in der Grundforde-
rung angenommen. Ab 2005 erfolgt eine
Fortschreibung mit dem fir 2004 ermittelten
Anteil.

Fur die weiteren Bestandsférderungsmalinah-
men - mit Ausnahme der sozialen Wohnraum-
forderung - (3.-9.) stehen keine programmbe-
zogenen Daten Uber den
Bestandserwerbsanteil zur Verfigung. Daher
wird alternativ die Bestandskomponente in
den jeweiligen Programmen Uber die Gewich-
tung des Bestandserwerbs in der gesamten
Wohneigentumsbildung geschatzt.

Auf Basis der Daten aus Ammann und Muther
(2022) wird der Bestandserwerbsanteil an der
Wohneigentumsbildung im Bestand oder im
Neubau hergeleitet. Die frihesten verfligbaren
Daten liegen dabei fur 1979 vor. Der Bestands-
erwerbsanteil in den Vorjahren wird ausge-
hend vom durchschnittlichen Wachstum des
Bestandserwerbsanteils zwischen 1980 und
1995 extrapoliert. Fur die Jahre 1980-1983 und
1986 wird der geschatzte Anteil linear interpo-
liert. Ab 2022 werden die Daten mit dem letz-
ten verfigbaren Wert aus 2021 fortgeschrie-
ben. Die so ermittelten Annaherungen des
Bestandserwerbsanteils an der Wohneigen-
tumsbildung werden mit den Foérdervolumina
der einzelnen Programme verrechnet, um die
Bestandskomponente zu bestimmen.

Die Steuerbeglnstigungen nach § 7b (EuK1)
werden erst ab 1977 in Teilen der Bestandsfor-
derung zugeschlagen. Ab diesem Jahr war erst-
mals der Erwerb von Bestandsimmobilien for-
derfahig (siehe Abschnitt 3). Bereits drei Jahre
zuvor galt der Zweiterwerb von Wohnimmobili-
en als foérderungswurdig (Bundesregierung
1979). Die flachendeckende Bestandsforde-
rung nahm jedoch erst 1977 ihren Anfang.

Mit der Umstellung des sozialen Wohnungs-
baus auf die soziale Wohnraumférderung (10.)
zum Jahr 2002 kénnen auch Eigentumsmal3-
nahmen im Wohnungsbestand subventioniert
werden (WoFG 2001). Eine Schatzung des Be-
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standserwerbsanteils am gesamten Fordervo-
lumen erfolgt ausgehend vom jahrlichen Be-
standserwerbsanteil an allen Férderfallen. Da-
ten Uber die Forderfalle stehen ab 2007 zur
Verfugung. Fur die Vorjahre wird eine lineare
Hochskalierung des Bestandserwerbsanteils
angenommen. Zwischen 2008 und 2010 liegen
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keine Daten Uber Eigentumsmalnahmen
durch Bestandserwerb vor. Es wird angenom-
men, dass die Bestandserwerbsanteile an allen
in den jeweiligen Jahren geftrderten Eigen-
tumsmalnahmen dem Anteil aus 2007 ent-
sprechen. Fur 2025-2026 erfolgt eine Fort-
schreibung mit dem Ergebnis aus 2024.
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Objektforderung

Jahre Bestands-
(kassenwirksam) erwerb

Bund

Direkte Objektférderung

Sozialer Wohnungsbau

1969-1974 als Langfristiges Wohnungsbauprogramm und sozialer Wohnungsbau
1975-1976 als Sozialer Wohnungsbau und Modernisierungsprogramm

Férderung des sozialen Wohnungsbaus 1965-2001
Darlehen und Zinszuschulsse an die Deutsche Bau- und Boden-

bank AG zur Vor- und Zwischenfinanzierung im sozialen Woh- 1965-1986
nungsbau

Zuschusse flr Baulandbeschaffung und -erschlieBung 1965-1986
Wohnungsbau fur Flichtlinge 1965-1984
Zuschusse zum Bau von Familienheimen und eigengenutzten Ei-
gentumswohnungen e 1965-1978
Forderung von Versuchs-, Vergleichs- und Demonstrativbauten 1965-1978
Darlehen zur Férderung des Wohnungsbaues fiir Evakuierte 1965-1974
Sonstige Férderung des sozialen Wohnungsbaus 1965-1972
Darlehen zur Férderung des Wohnungsbaues fiir alte Menschen 1965-1972
Foérderung des Wohnungsbaues auslandischer Arbeitnehmer 1966-1994
Darlehen an Lander zur Konjunkturbelebung durch Férderung

des sozialen Wohnungsbaus 1967-1976
Férderung des sozialen Wohnungsbaus in den Landern 1967-1974
Darlehen an Lander zur Férderung der Wohnungsbeschaffun

fur junge Ehepaare ° ° ° 1965-1968
Foérderung des Studentenwohnraumbaues 1969-1997
Langfristiges Wohnungsbauprogramm 1971-1974
Harteausgleich fur zinsanpassungsbedingte Miet- oder Belas-

tungserhéhungen im Sozialwohnungsbestand 1974-1976
Darlehen an Lander zur Férderung des sozialen Wohnungsbaus 1974-1976
im Rahmen eines einmaligen Sonderprogramms

Darlehen an Lander zur Férderung von Altenwohnungen, Alten-

wohnheimen und Wohnungen fur kinderreiche Familien 1974-1976
Forderung des sozialen Wohnungsbaues im Rahmen des Regio- 1975-2001
nalprogramms / Eigentumsprogramms

Zuschusse an 6ffentliche Unternehmen zur Verbilligung von

Darlehen zur Finanzierung des 6ffentlich geférderten Woh- 1975-1981

nungsbaues

Darlehen an Lander zur Férderung des Baues von Ersatzwoh-
nungen und des Aus- und Umbaues im Rahmen des Pro- 1977-1986
gramms fur Zukunftsinvestitionen

Investitionszuschusse fur Mietwohnungen und Wohnheime im

1979-1984
sozialen Wohnungsbau
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Sonderprogramm zur Errichtung von Wohnungen in Berlin 1980-1983
Forderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen des Sozial- 19831988
programms
Férderung des Aussiedlerwohnungsbaus im Rahmen des Son- 1989-1996
derprogramms 1989
Zuweisungen an die neuen Lander fir MaBnahmen zur Férde-
rung des sozialen Wohnungsbaus einschlieBlich Modernisierung 1991-2000
und Instandsetzung
Zuweisungen an die neuen Lander fir im Bau befindliche Eigen- 1991-1996
tumsmalnahmen
Forderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen des Sonder-
programms zur Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der 1991-1997
Baunachfrage
Zgwe|sungen an Lander fUr Investitionen in Regionen mit er- 1992-2002
héhter Wohnungsnachfrage
Soziale Wohnraumférderung 2002-2006 Anteilig
Kompensationsmittel sozialer Wohnungsbau 2007-2019 Anteilig
Zweck Fi hilf ie La fa ialen Woh-
weckgebundene Finanzhilfen an die Lander fur sozialen Wo 2020-2026 Anteilig
nungsbau
Modernisierung und Instandsetzung
Darlehen zur Férderung von Instandsetzungen und Modernisie-
. , 1965-1976
rungsarbeiten an Wohngebaduden
Zus?husse zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohn- 1965-1974
gebauden
Bund-Lander-Modernisierungsprogramm 1975-1994
Bund-Lander-Heizenergieeinsparungsprogramm 1978-1990
Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes
. - 1991-1992
in den neuen Landern
Zinszuschusse im Rahmen des Wohnungsbauprogramms der
. g 1992-2002
Kreditanstalt fir Wiederaufbau
Zinszuschusse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungs-
und Instandsetzungsprogramms der Kreditanstalt fur Wieder- 1993-2010
aufbau in den neuen Landern
Zinszuschisse im Rahmen des Wohnraummodernisierungspro-

- .« 2001-2012
gramms |l der KfW flr die neuen Lander
Wohnraummodernisierungsprogramm 2003-2008
Zuschusse im Rahmen des Programms , Altersgerecht Umbau-
en” der KfW-Forderbank 2009-2026

Sonstiges
Wohnungsbauprédmien
Wohnungsbaupramien 1965-2026 Anteilig
Ubrige Hilfen fiir das Wohnungswesen
Sonstige MaBnahmen 1965-1966
Férderung gewerblicher oder beruflicher Zwecke dienender 1965-1974

Raume in BaumalRnahmen des sozialen Wohnungsbaus
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Beihilfen fur Arbeiterwohnstatten nach dem Grundsteuergesetz 1965-1972
MaRnahmen zur Konjunkturbelebung durch Férderung des
Wohnungsbaues sowie der Instandsetzung und Modernisierung 1967-1976
von Wohngebduden
Zuweisungen an die neuen Lander zur Verbilligung von Zinskos- 1991-2000
ten
Zuschusse an Mieter zur Privatisierung kommunaler Wohnun-
. .. 1991-1999
gen in den neuen Landern
Zuweisungen an die neuen Lander flr im Bau befindliche Miet- 1991-1998
wohnungen
Zuweisungen fur Zinshilfen aus Altschulden der Wohnungswirt-
. .. 1994-2014
schaftin den neuen Landern
Vergutungen an die KfW fur die Wahrnehmung von Aufgaben
des Bundes bei der Durchfihrung des Altschuldenhilfe-Geset- 1995-2004
zes
Zuschusse im Rahmen des Programms ,,Baukindergeld” der KfW 2018-2026 Anteilig
Bankengruppe
Férderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen fur selbst- 2022-2026 Anteilig
genutzten Wohnraum
Wohneigentumsférderung fur Familien ,Jung kauft Alt" 2023-2026 Gesamt
Wohnungsftirsorge
Wohnungsflrsorge fir Angehorige des Bundes 1965-2020
Wohnungsfursorge fur sonstige Gruppen 1965-2020
Wohnungsflrsorge flir Angehdérige der Bundeswehr 1966-2020
Malinahmen der Wohnungsfursorge in Berlin und Bonn aus An-
lass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen 1995-2020
nach Berlin
Bausparzwischenfinanzierung
Z-uschusse zur Verbllllgung von Darlehen fur die Zwischenfinan- 19761995 Anteilig
zierung von Bausparvertragen
Klimafreundlicher Neubau
Klimafreundlicher Neubau 2023-2026
Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment 2024-2026
Steuermindereinnahmen
) . .. Ab 1977
Erhohte Absetzungen fir Wohngebaude nach & 7b EStG 1966-2026 anteilig
Erhdhte Absetzungen von der Einkommenssteuer fur den Mo-
dernisierungsaufwand bei Altbauwohnungen und fur bestimm- 1967-2026
te Energiemalinahmen an Gebauden (§ 7h EStG, § 82a EStDV)
Korperschgftssteuerbefre|ung der Organe der staatlichen Woh- 1969-1989
nungspolitik
Korperschaftssteuerbefreiung der gemeinnitzigen Wohnungs-
. 1966-1989
und Siedlungsunternehmen
Kinderkomponente zu § 7 EStG (8 34f EStG) 1981-2005 Anteilig
Erweiterter Schuldzinsenabzug fur selbstgenutzte Hauser 1983-1988

27 von 37




HINTERGRUNDPAPIER

Sonderausgabenabzug nach § 10e EStG 1987-2005 Anteilig
Erhdhte Absetzungen fur Wohnungen mit Sozialbindung (8 7k 1990-2000
EStG)
Erhéhte Absetzungen zur Schaffung neuer Mietwohnungen an 1991-1998
bestehenden Gebauden (8 7c¢ EStG)
Steuerbeglnstigung der unentgeltlich zu Wohnzwecken an
nahe Angehorige Uberlassenen Wohnungen im eigenen Haus (8 1992-2000
10h EStG)
Sonderausgabenabzug von Schuldzinsen nach § 10e Abs. 6a 1993-1998
EStG
Steuerbeglnstigung fUr zu eigenen Wohnzwecken genutzte
Baudenkmale und Gebdude in Sanierungsgebieten und stadte- 1995-2026
baulichen Entwicklungsbereichen (8 10f EStG)
Vorkostenabzug bei selbstgenutzten Wohnungen nach § 10i 1996-1999 Anteilig
EStG
Eigenheimzulage (Grundférderung) 1996-2018 Anteilig
Eigenheimzulage (Kinderzulage) 1996-2018 Anteilig
Steuerbeglnstigung fur schutzwirdige Kulturgtter (8 10g EStG) 1997-2026
Sonderabschreibungen zur steuerlichen Férderung des Miet-
wohnungsneubaus (8 7b EStG) 2020-2026
Erhéhte Absetzungen fir Wohngebaude in Berlin 1969-1988
Erhohte Absetzungen fir Mehrfamilienhduser und Eigentums-

. . 1991-1993
wohnungen in Berlin (West)
Erhohte Absetzungen fir ModernisierungsmalRnahmen bei 1991-1993
Mehrfamilienhausern in Berlin (West)
Erhéhte Absetzungen zur Schaffung neuer Wohnungen an be- 1991-1996
stehenden Gebauden in Berlin (West)
Erhohte Absetzungen fur Wohnungen mit Sozialbindung in Ber- 1993-1994
lin (West)
Sonderabschreibungen bei Schaffung neuer Wohnungen im Ge-
baudebestand im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin 1995-1999
(West) (8 3, 4 und 8 Abs. 1a FordG)
Sonderabschreibungen flr nachtragliche Herstellungsarbeiten
im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) und Be-
glnstigung von Erwerbsgemeinschaften im Beitrittsgebiet und 1995-2000
dem ehemaligen Berlin (West) (8 3 Nr. 3 Satz 1 und 2 FordG, § 8
Abs. 1a FordQG)
Abzug wie Sonderausgaben fur Herstellungs- und Erhaltungs-
kosten bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebauden im 1995-2006
Beitrittsgebiet (8 7 FordG)
Inve'st|t|orlws;ulage fur Mietwohnungsneubau in den Innenstad- 2000-2002
ten im Beitrittsgebiet (8 3 InvZulG)
Investitionszulage fUr Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten
an vermieteten Wohngebauden und fur Erhaltungsaufwendun- 2000-2006
gen (8 3 InvZulG)
Erhaltung von alterem, selbstgenutztem Wohneigentum (8 4 2000-2002

INnvZulG)
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Lander

Direkte Objektforderung

Direkte Objektférderung (gesamt) 1965-2026
Steuermindereinnahmen
) . ,. Ab 1977
Erhohte Absetzungen fir Wohngebaude nach 8 7 EStG 1966-2026 anteilig
Erhdhte Absetzungen von der Einkommenssteuer fur den Mo-
dernisierungsaufwand bei Altbauwohnungen und fur bestimm- 1967-2026
te Energiemalinahmen an Gebauden (§ 7h EStG, § 82a EStDV)
Korperscljlgftssteuerbefre|ung der Organe der staatlichen Woh- 1969-1989
nungspolitik
Kor'p'erschaftssteuerbefrelung der gemeinnutzigen Wohnungs- 1966-1989
politik
Kinderkomponente zu § 7 EStG (8 34f EStG) 1981-2005 Anteilig
Erweiterter Schuldzinsenabzug fur selbstgenutzte Hauser 1983-1988
Sonderausgabenabzug nach § 10e EStG 1987-2005 Anteilig
Erhohte Absetzungen fir Wohnungen mit Sozialbindung (8 7k 1990-2000
EStG)
Erhohte Absetzungen zur Schaffung neuer Mietwohnungen an 19911998
bestehenden Gebauden (8 7c EStG)
Steuerbeglnstigung der unentgeltlich zu Wohnzwecken an
nahe Angehorige Uberlassenen Wohnungen im eigenen Haus (8 1992-2000
10h EStG)
Sonderausgabenabzug von Schuldzinsen nach 8 10e Abs. 6a 1993-1998
EStG
Steuerbegunstigung fur zu eigenen Wohnzwecken genutzte
Baudenkmale und Gebdude in Sanierungsgebieten und stadte- 1995-2026
baulichen Entwicklungsbereichen (§ 10f EStG)
Vorkostenabzug bei selbstgenutzten Wohnungen nach § 10i 1996-1999 Anteilig
EStG
Eigenheimzulage (Grundférderung) 1996-2018 Anteilig
Eigenheimzulage (Kinderzulage) 1996-2018 Anteilig
Steuerbeglnstigung fur schutzwirdige Kulturgtter (8 10g EStG) 1997-2026
Sonderabschreibungen zur steuerlichen Forderung des Miet-
2020-2026
wohnungsneubaus (8 7b EStG)
Vermoger.1§steuerbefre|ung der Organe der staatlichen Woh- 1969-1989
nungspolitik
Vermogenssteuerbefreiung der gemeinnutzigen Wohnungs-
. 1969-1989
und Siedlungsunternehmen
Erhdhte Absetzungen fir Wohngebaude in Berlin 1969-1988
Erhdhte Absetzungen fur Mehrfamilienhauser und Eigentums-
. : 1991-1993
wohnungen in Berlin (West)
Erhéhte Absetzungen fir ModernisierungsmalRnahmen bei 1991-1993

Mehrfamilienhausern in Berlin (West)
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Erhohte Absetzungen zur Schaffung neuer Wohnungen an be- 1991-1996
stehenden Gebauden in Berlin (West)

Erhohte Absetzungen fur Wohnungen mit Sozialbindung in Ber- 1993-1994
lin (West)

Sonderabschreibungen bei Schaffung neuer Wohnungen im

Gebaudebestand im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin 1995-1999
(West) (8 3, 4 und 8 Abs. 1a FordG)

Sonderabschreibungen flr nachtragliche Herstellungsarbeiten

im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) und Be-

glnstigung von Erwerbsgemeinschaften im Beitrittsgebiet und 1995-2000
dem ehemaligen Berlin (West) (8 3 Nr. 3 Satz 1 und 2 FordG, § 8

Abs. 1a FordQG)

Abzug wie Sonderausgaben fur Herstellungs- und Erhaltungs-

kosten bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebauden im 1995-2006
Beitrittsgebiet (8 7 FordG)

Inve.st|t|or‘1$;ulage fur Mietwohnungsneubau in den Innenstad- 2000-2002
ten im Beitrittsgebiet (8 3 InvZulG)

Investitionszulage fur Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten

an vermieteten Wohngebaduden und fur Erhaltungsaufwendun- 2000-2006
gen (8 3 InvZulG)

Erhaltung von alterem, selbstgenutztem Wohneigentum (8 4 2000-2002
InvZulG)

Subjektférderung

Jahre (kassenwirksam)

Bund

(Tabellen-)Wohngeld 1965-2026
Wohngeld nach dem Wohngeldsondergesetz in den neuen Lan-

. 1991-1996

dern und Berlin-Ost

Pauschalisiertes Wohngeld 1991-2000
Besonderer Mietenzuschuss 2001-2004
Kosten der Unterkunft 2005-2026

Lander

(Tabellen-)Wohngeld 1965-2026
Wohngeld nach dem Wohngeldsondergesetz in den neuen Lan-

. 1991-1996

dern und Berlin-Ost

Pauschalisiertes Wohngeld 1991-2000
Besonderer Mietenzuschuss 2001-2004

Kommunen

Kosten der Unterkunft 2005-2026
Tabelle 1: Berucksichtigte Ft‘)rderinstrumente37; Quellen: siehe Schulte u.a. (2026)
37 Die Bezeichnungen der direkten Objektférderung des Bundes fachung wurden teilweise dhnliche Titel zusammengefasst und

sind nicht fur alle Jahre vollstandig deckungsgleich mit den Be- Namensgebungen angepasst.

zeichnungen in der Subventionsberichterstattung. Zur Verein-

30von 37




HINTERGRUNDPAPIER

Literaturverzeichnis

Abou-Chadi, T./ Cohen, D. / Kurer, T. (2024):

"Rental Market Risk and Radical Right
Support", Comparative Political Studies, 58
(13), S. 2866-901, https://doi.org/
10.1177/00104140241306963.

AK OGA (2025): "Immobilienmarktbericht

Deutschland 2025 der
Gutachterausschusse in der
Bundesrepublik Deutschland", Arbeitskreis
der Oberen Gutachterausschusse,
Zentralen Geschaftsstellen und
Gutachterausschusse in der
Bundesrepublik Deutschland, https://
redaktion-akoga.niedersachsen.de/
download/224020.

Amaral, F. / Dohmen, M. / Schularick, M. /

Zdrzalek, J. (2023): "German Real Estate
Index (GREIX)", 231, ECONtribute
Discussion Paper, https://www.econtribute.
de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONtribute_231_
2023.pdf.

Ammann, I. / Muther, A. M. (2022):

"Wohneigentumsbildung und
Wohnflachenverbrauch.
Bestandsaufnahme und zukunftige
Entwicklung", BBSR - Bundesinstitut fur
Bau-, Stadt- und Raumforschung, 14/2022,
BBSR-Analysen KOMPAKT, https://www.
bbsr.bund.de/BBSR/DE/
veroeffentlichungen/analysen-kompakt/
2022/ak-14-2022.html.

ARGE (2025): "Initiative Kostenreduziertes

31von 37

Bauen der Freien und Hansestadt
Hamburg: Bewertung von
Kostenauswirkungen bzw.
Baukostenersparnissen fur die im Rahmen
der Initiative Kostenreduziertes Bauen der
Freien und Hansestadt Hamburg
identifizierten Kostentreiber der ,Prioritat
1 und Erstellung von weiteren
Empfehlungen zur Erreichung des Ziels von
Herstellungskosten in H6he von 3.000 €/m2
Wohnflache in Hamburg",
Arbeitsgemeinschaft fur zeitgemales
Bauen e.V., https://www.bezahlbarbauen.
hamburg/resource/blob/1018776/
€9d8b9142399244d85chd774b23afdb8/
initiative-koba-bewertung-von-
kostenauswirkungen-der-arge-ev-data.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 3.3.2025].

Ausschuss fur Wohnungswesen, Stadtebau

und Raumordnung (1963): "Schriftlicher
Bericht Uber den von den Fraktionen der
CDU/CSU, FDP eingebrachten Entwurf eines
Gesetzes Uber Wohnbeihilfen. Bericht der
Abgeordneten Frau Berger-Heise",
Schriftlicher Bericht des Ausschusses fur
Wohnungswesen, Stadtebau und
Raumordnung zu Drucksache IV/3018,
https://dserver.bundestag.de/btd/
04/030/0403018zu.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
16.2.2026].

Bach, S. / Bartholmai, B. (2000): Aktuelle

steuerliche Rahmenbedingungen fiir den
privaten Mietwohnungsbau - Wirkungen und
Alternativen., Duncker & Humblot.

Bahr, S./ Mense, A. / Wolf, K. (2025): "Kosten

der Unterkunft im BUrgergeld: Erste
Befunde zur ,Karenzzeit Wohnen" zeigen
bestenfalls ein gemischtes Bild", IAB-Forum,
https://iab-forum.de/kosten-der-
unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-
zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-
ein-gemischtes-bild/, [Zuletzt aufgerufen:
20.2.2026].

Bahr, S. / Mense, A. / Wolf, K. (2026): "Bei rund

einem Drittel der Neuzugange in die
Grundsicherung liegen die Wohnkosten zu
Beginn des Leistungsbezugs Uber dem
ortsublichen Richtwert", IAB-Forum, https://
iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-
neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-
die-wohnkosten-zu-beginn-des-
leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-
richtwert/, [Zuletzt aufgerufen: 20.2.2026].

BBSR (2009): "Kosten der Unterkunft und die

Wohnungsmarkte: Auswirkungen der
Regelung zur Ubernahme der Kosten der
Unterkunft auf Transferleistungsempfanger
und Kommunen", BBSR - Bundesinstitut fur
Bau-, Stadt- und Raumforschung, 142,
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/
forschungen/2009/Heft142.html.

BfBR (2002): "Bericht zur Inanspruchnahme

der Eigenheimzulage 1996-2000",
Bundesamt fir Bauwesen und
Raumordnung, https://www.bbsr.bund.de/
BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/
wohnen-immobilien/wohnungs-
immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_
Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__
blob=publicationFile&v=1.


https://doi.org/10.1177/00104140241306963
https://doi.org/10.1177/00104140241306963
https://redaktion-akoga.niedersachsen.de/download/224020
https://redaktion-akoga.niedersachsen.de/download/224020
https://redaktion-akoga.niedersachsen.de/download/224020
https://www.econtribute.de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONtribute_231_2023.pdf
https://www.econtribute.de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONtribute_231_2023.pdf
https://www.econtribute.de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONtribute_231_2023.pdf
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2022/ak-14-2022.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2022/ak-14-2022.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2022/ak-14-2022.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2022/ak-14-2022.html
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1018776/c9d8b9142399244d85cbd774b23afdb8/initiative-koba-bewertung-von-kostenauswirkungen-der-arge-ev-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1018776/c9d8b9142399244d85cbd774b23afdb8/initiative-koba-bewertung-von-kostenauswirkungen-der-arge-ev-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1018776/c9d8b9142399244d85cbd774b23afdb8/initiative-koba-bewertung-von-kostenauswirkungen-der-arge-ev-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1018776/c9d8b9142399244d85cbd774b23afdb8/initiative-koba-bewertung-von-kostenauswirkungen-der-arge-ev-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1018776/c9d8b9142399244d85cbd774b23afdb8/initiative-koba-bewertung-von-kostenauswirkungen-der-arge-ev-data.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/04/030/0403018zu.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/04/030/0403018zu.pdf
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2009/Heft142.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2009/Heft142.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2009/Heft142.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/wohnungs-immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/wohnungs-immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/wohnungs-immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/wohnungs-immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/wohnungs-immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/wohnungs-immobilienmaerkte/Wohneigentum/DL_Bericht_Eigenheimzulagenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1

HINTERGRUNDPAPIER

BMF (2019): "BMF-Monatsbericht",

Bundesministerium der Finanzen, Mai
2019, https://www.
bundesfinanzministerium.de/
Monatsberichte/2019/05/monatsbericht-
05-2019.html.

BMF (2020): "BMF-Monatsbericht",

Bundesministerium der Finanzen, Juni
2020, https://www.
bundesfinanzministerium.de/
Monatsberichte/2020/06/Kapitel/kapitel-2-
inhaltsverzeichnis.html.

BMWSB (2022): "Das BMWSB informiert:

Baukindergeld noch schnell bis zum
31.12.2022 beantragen",
Bundesministerium ftir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, https://
www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/
pressemitteilungen/DE/2022/11/
baukindergeld.html, [Zuletzt aufgerufen:
25.2.2026].

BMWSB (2025a): "Férderergebnisse Sozialer

Wohnungsbau 2024", Bundesministerium
fur Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen, https://www.bmwsb.bund.de/
DE/wohnen/foerderprogramme-bmwsb/
foerderprogramme-wohnen/sozialer-
wohnungsbau/kernergebnisse-swb-2024.
pdf?__blob=publicationFile&v=2, [Zuletzt
aufgerufen: 25.2.2026].

BMWSB (2025b): "Auch in 2026: Kabinett

BMWSB (2025c): "Sozialer Wohnungsbau 2025

32von 37

beschlieRt Rekordetat des
Bundesbauministeriums",
Bundesministerium fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, https://
www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/
pressemitteilungen/DE/2025/07/haushalt.
html, [Zuletzt aufgerufen: 12.2.2026].

startet", Bundesministerium fur Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, https://
www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/
pressemitteilungen/DE/2025/05/VV_
sozialer_Wohnungsbau_2025.html, [Zuletzt
aufgerufen; 12.2.2026].

Bundesagentur fur Arbeit (2019):
"Hintergrundinfo: Interpretationshinweise
zu den Kosten der Unterkunft in der
Grundsicherungsstatistik SGB II",
Grundlagen: Hintergrundinfo, https://
statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-
Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/
Methodenberichte/Grundsicherung-
Arbeitsuchende-SGBII/Generische-
Publikationen/Hintergrundinfo-
Interpretationshinweise-Kosten-der-
Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile.

Bundesagentur fur Arbeit (2026):
"Grundsicherung flr Arbeitssuchende nach
SGB II. Wohn- und Wohnkostensituation
nach GroRe der Haushaltsgemeinschaft -
Unterkunftsart Miete". https://statistik.
arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/
Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?
nn=1524064&topic_f=kdu-kdu

Bundesregierung (1959): "Entwurf eines
Gesetzes Uber den Abbau der
Wohnungszwangswirtschaft und tber ein
soziales Mietrecht. Anlage 4", Drucksache
[11/1234, https://dserver.bundestag.de/btd/
03/012/0301234.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
16.2.2026].

Bundesregierung (1979): "Bericht der
Bundesregierung tber Moglichkeiten zur
Umstellung des 8 7 b EStG auf ein anderes
Forderungssystem", Drucksache 8/2554,
https://dserver.bundestag.de/btd/
08/025/0802554.pdf.

Bundesregierung (1988): "Gesetzentwurf der
Fraktionen der CDU/CSU und FDP. Entwurf
eines Steuerreformgesetzes 1990",
Drucksache 11/2157, https://dserver.
bundestag.de/btd/11/021/1102157.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 13.2.2026].

Bundesregierung (1989): "Zwdlfter
Subventionsbericht", Drucksache 11/5116,
https://dserver.bundestag.de/btd/
11/051/1105116.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
5.2.2026].

Bundesregierung (1997): "Sechzehnter
Subventionsbericht", Drucksache 13/8420,
https://dserver.bundestag.de/btd/
13/084/1308420.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
27.1.2026].

Bundesregierung (1999): "17.
Subventionsbericht", Drucksache 14/1500,
https://dserver.bundestag.de/btd/
14/015/1401500.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
5.2.2026].


https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/monatsbericht-05-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/monatsbericht-05-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/monatsbericht-05-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/monatsbericht-05-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/06/Kapitel/kapitel-2-inhaltsverzeichnis.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/06/Kapitel/kapitel-2-inhaltsverzeichnis.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/06/Kapitel/kapitel-2-inhaltsverzeichnis.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/06/Kapitel/kapitel-2-inhaltsverzeichnis.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/11/baukindergeld.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/11/baukindergeld.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/11/baukindergeld.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/11/baukindergeld.html
https://www.bmwsb.bund.de/DE/wohnen/foerderprogramme-bmwsb/foerderprogramme-wohnen/sozialer-wohnungsbau/kernergebnisse-swb-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwsb.bund.de/DE/wohnen/foerderprogramme-bmwsb/foerderprogramme-wohnen/sozialer-wohnungsbau/kernergebnisse-swb-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwsb.bund.de/DE/wohnen/foerderprogramme-bmwsb/foerderprogramme-wohnen/sozialer-wohnungsbau/kernergebnisse-swb-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwsb.bund.de/DE/wohnen/foerderprogramme-bmwsb/foerderprogramme-wohnen/sozialer-wohnungsbau/kernergebnisse-swb-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwsb.bund.de/DE/wohnen/foerderprogramme-bmwsb/foerderprogramme-wohnen/sozialer-wohnungsbau/kernergebnisse-swb-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/07/haushalt.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/07/haushalt.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/07/haushalt.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/07/haushalt.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/05/VV_sozialer_Wohnungsbau_2025.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/05/VV_sozialer_Wohnungsbau_2025.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/05/VV_sozialer_Wohnungsbau_2025.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/05/VV_sozialer_Wohnungsbau_2025.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Interpretationshinweise-Kosten-der-Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524064&topic_f=kdu-kdu
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524064&topic_f=kdu-kdu
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524064&topic_f=kdu-kdu
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524064&topic_f=kdu-kdu
https://dserver.bundestag.de/btd/03/012/0301234.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/03/012/0301234.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/08/025/0802554.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/08/025/0802554.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/11/021/1102157.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/11/021/1102157.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/11/051/1105116.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/11/051/1105116.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/13/084/1308420.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/13/084/1308420.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/14/015/1401500.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/14/015/1401500.pdf

HINTERGRUNDPAPIER

Bundesregierung (2001): "Antwort der

Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Christine Ostrowski und der
Fraktion der PDS. Steuerliche Forderung
Uber das Eigenheimzulagengesetz 1995 bis
2000", Drucksache 14/6861, https://dserver.
bundestag.de/btd/14/068/1406861.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 6.2.2026].

Bundesregierung (2004): "Perspektiven fur

Deutschland. Unsere Strategie fur eine
nachhaltige Entwicklung",
Fortschrittsbericht 2004, https://www.
bundesregierung.de/resource/blob/
974430/418638/
ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/
fortschrittsbericht-2004-data.pdf?
download=1.

Bundesregierung (2011): "Wohngeld- und

Mietenbericht 2010", Drucksache 17/6280,
https://dserver.bundestag.de/btd/
17/062/1706280.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
5.2.2026].

Bundesregierung (2017a): "Antwort der

Bundesregierung auf die GroRe Anfrage
der Abgeordneten Caren Lay, Herbert
Behrens, Karin Binder, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
Sozialer Wohnungsbau in Deutschland -
Entwicklung, Bestand, Perspektive",
Drucksache 18/11403, https://dserver.
bundestag.de/btd/18/114/1811403.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 20.8.2025].

Bundesregierung (2017b): "Bericht der

Bundesregierung tUber die Verwendung der
Kompensationsmittel fur den Bereich der
sozialen Wohnraumférderung 2016",
Drucksache 18/13054, https://dserver.
bundestag.de/btd/18/130/1813054.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 5.2.2026].

Bundesregierung (2021): "Antwort der

33von 37

Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Caren Lay, Dr. Gesine
Létzsch, Doris Achelwilm, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
Wohnungspolitische Bilanz der
Bundesregierung in der 19. Wahlperiode",
Drucksache 19/27484, https://dserver.
bundestag.de/btd/19/274/1927484.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 5.2.2026].

Bundesregierung (2022): "Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Caren Lay, Dr. Gesine
Lotzsch, Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion DIE LINKE. Entwicklung
des sozialen Wohnungsbaus", Drucksache
20/1824, https://dserver.bundestag.de/btd/
20/018/2001824.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
5.2.2026].

Bundesregierung (2024): "Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Caren Lay, Nicole Gohlke, Dr.
Gesine Lotzsch, weiterer Abgeordneter und
der Gruppe Die Linke. Wohnungspolitische
Bilanz der Bundesrepublik Deutschland seit
2014", Drucksache 20/14409, https://
dserver.bundestag.de/btd/20/144/20144009.
pdf, [Zuletzt aufgerufen: 12.2.2026].

Bundesregierung (2025a): "Funfter Bericht der
Bundesregierung tber die Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft in Deutschland und
Wohngeld- und Mietenbericht 2024",
Drucksache 21/2170, https://dserver.
bundestag.de/btd/21/021/2102170.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 5.2.2026].

Bundesregierung (2025b): "Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Karoline Otte, Katharina
Beck, Dr. Moritz Heuberger, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS
90/ DIE GRUNEN. Kommunale Finanzkrise
und die Rolle des Bundes in der foderalen
Finanzaufteilung", Drucksache 21/970,
https://dserver.bundestag.de/btd/
21/009/2100970.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
5.2.2026].

Bundesregierung (2025c): "30.
Subventionsbericht", Drucksache 21/1600,
https://dserver.bundestag.de/btd/
21/016/2101600.pdf.

Destatis (2025): "Wohnungskennzahlen:
Durchschnittliche Nettokaltmiete". https://
ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/
online/statistic/4000W/table/4000W-0004.

Destatis (2026a): "Anteil der Wohnkosten am
verfugbaren Haushaltseinkommen". https:/
/www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-
wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.
html.

Destatis (2026b): "Verbraucherpreisindex:
Deutschland, Jahre". https://www-genesis.
destatis.de/datenbank/online/url/fc6e9d10.


https://dserver.bundestag.de/btd/14/068/1406861.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/14/068/1406861.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/418638/ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/fortschrittsbericht-2004-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/418638/ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/fortschrittsbericht-2004-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/418638/ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/fortschrittsbericht-2004-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/418638/ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/fortschrittsbericht-2004-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/418638/ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/fortschrittsbericht-2004-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/418638/ee29deb737a6e10043c4b0478cbd6ccf/fortschrittsbericht-2004-data.pdf?download=1
https://dserver.bundestag.de/btd/17/062/1706280.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/17/062/1706280.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/114/1811403.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/114/1811403.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/130/1813054.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/130/1813054.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/274/1927484.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/274/1927484.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/018/2001824.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/018/2001824.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/144/2014409.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/144/2014409.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/144/2014409.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/021/2102170.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/021/2102170.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/009/2100970.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/009/2100970.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/016/2101600.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/016/2101600.pdf
https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-0004
https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-0004
https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-0004
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/fc6e9d10
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/fc6e9d10

HINTERGRUNDPAPIER

Destatis (2026¢): "Verbraucherpreisindex:
Deutschland, Monate, Klassifikation der
Verwendungszwecke des
Individualkonsums. Tatsachliche
Nettokaltmiete (CC13-0411)". https://www-
genesis.destatis.de/datenbank/online/url/
401ea556.

Destatis (2026d): "Baufertigstellungen im
Hochbau: Deutschland, Jahre, Errichtung
neuer Gebaude". https://www-genesis.
destatis.de/datenbank/online/statistic/
31121/table/31121-0001.

Deutsche Post Adress (2024): "Die
Umzugsstudie 2024. So zieht Deutschland
um", Deutsche Post Adress, https://www.
postadress.de/umzugsstudie.pdf, [Zuletzt
aufgerufen: 20.2.2026].

EntflechtG (2007): 83 Finanzierung beendeter
Finanzhilfen. https://www.buzer.de/gesetz/
7351/index.htm.

Falck, O. / Krause, S. / Zamorski, P. (2025):
"Mieten - Wachstumshemmnis und sozialer
Sprengstoff in GroRstadten?", ifo Institut,
10, ifo Schnelldienst, https://www.ifo.de/
publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/
mieten-wachstumshemmnis-und-sozialer-
sprengstoff-deutschen-grossstaedten.

Farber, G. (2003): "Wirkungen der
Eigenheimzulage", Wohnungswirtschaft
und Mietrecht, 56 (4), S. 196-200.

Fey, W. (1966): "Tendenzen und Merkmale des
Wohnungsbaus 1965. Mit einer Vorschau
auf 1966", Bundesbaublatt, 5 (Mai 1966), S.
187-99.

Fey, W. (1968): "Tendenzen und Merkmale des
Wohnungsbaues 1967 und Vorschau auf
1968", Bundesbaublatt, 5 (Mai 1968), S.
210-20.

Greaney, B. (2019): "Housing Constraints and
Spatial Misallocation: Comment", Working
paper, unter Vorbehalt zur Verdffentlichung
angenommen in American Economic
Journal: Macroeconomics, https://drive.
google.com/file/d/
1iINdQ2YBfUCbc2uH4p9wdnuoVGh]ZLSqe/
view.

Holm, A. / Horlitz, S. / Jensen, |. (2017): "Neue
Wohnungsgemeinnutzigkeit.
Voraussetzungen, Modelle und erwartete
Effekte", Rosa Luxemburg Stiftung, Studien
5/2017, https://www.rosalux.de/
publikation/id/37380/neue-
wohnungsgemeinnuetzigkeit.

34von 37

Holm, A. / Regnault, V. / Sprengholz, M. /
Stephan, M. (2021): "Die Verfestigung
sozialer Wohnversorgungsprobleme",
Hans-Bockler-Stiftung, 217, Working Paper
Forschungsférderung, https://www.
boeckler.de/de/faust-detail.hntm?sync_
id=HBS-008039.

Hsieh, C.-T. / Moretti, E. (2019): "Housing
Constraints and Spatial Misallocation",
American Economic Journal:
Macroeconomics, 11 (2), S. 1-39, https://
doi.org/10.1257/mac.20170388.

IfW Kiel (2026): "GREIX Mietpreisindex. Kiel
Institut far Weltwirtschaft auf Basis der
VALUE Marktdatenbank". https://www.
kielinstitut.de/de/institut/
forschungszentren/makrooekonomie/
makrofinanzen/mietpreisindex/.

[l. WobauG (1965): Zweites Wohnungsbaugesetz
(Wohnungsbau- und Familienheimgesetz).
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?
startbk=Bundesanzeiger_
BGBI&jumpTo=bgbl165s1617.pdf.

Initiative kostenreduziertes Bauen (2025):
"Abschlusserklarung Initiative
kostenreduziertes Bauen", Initiative
kostenreduziertes Bauen, https://www.
bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/
1006364/4c311d9a88a87032e99fa5785a11
94aa/initiative-koba-abschlusserklaerung-
data.pdf, [Zuletzt aufgerufen: 16.2.2026].

Kholodilin, K. A. / Kohl, S. / Korzhenevych, A. /
Pfeiffer, L. (2023): "The hidden
homeownership welfare state: an
international long-term perspective on the
tax treatment of homeowners", Journal of
Public Policy, 43 (1), S. 86-114, https://doi.
org/10.1017/50143814X2200023X.

Kholodilin, K. A. / Kohl, S. / Niemeyer, T. (2019):
"Steuerliche Instrumente der
Wohneigentumsférderung", Deutsches
Institut fur Wirtschaftsforschung, 132, DIW
Roundup, https://www.diw.de/de/diw_01.
€.669732.de/publikationen/roundup/2019_
0132/steuerliche_instrumente_der_
wohneigentumsfoerderung.html.

Kirchner, J. (1992): "Wohnungsmarkt und
Wohnungspolitik", Wirtschaftsdienst, 72 (9),
S. 477-84. https://www.econstor.eu/
handle/10419/136923.


https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/401ea556
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/401ea556
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/401ea556
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/31121/table/31121-0001
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/31121/table/31121-0001
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/31121/table/31121-0001
https://www.postadress.de/umzugsstudie.pdf
https://www.postadress.de/umzugsstudie.pdf
https://www.buzer.de/gesetz/7351/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7351/index.htm
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/mieten-wachstumshemmnis-und-sozialer-sprengstoff-deutschen-grossstaedten
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/mieten-wachstumshemmnis-und-sozialer-sprengstoff-deutschen-grossstaedten
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/mieten-wachstumshemmnis-und-sozialer-sprengstoff-deutschen-grossstaedten
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/mieten-wachstumshemmnis-und-sozialer-sprengstoff-deutschen-grossstaedten
https://drive.google.com/file/d/1iNdQ2YBfUCbc2uH4p9wdnuoVGhJZLSqe/view
https://drive.google.com/file/d/1iNdQ2YBfUCbc2uH4p9wdnuoVGhJZLSqe/view
https://drive.google.com/file/d/1iNdQ2YBfUCbc2uH4p9wdnuoVGhJZLSqe/view
https://drive.google.com/file/d/1iNdQ2YBfUCbc2uH4p9wdnuoVGhJZLSqe/view
https://www.rosalux.de/publikation/id/37380/neue-wohnungsgemeinnuetzigkeit
https://www.rosalux.de/publikation/id/37380/neue-wohnungsgemeinnuetzigkeit
https://www.rosalux.de/publikation/id/37380/neue-wohnungsgemeinnuetzigkeit
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008039
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008039
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008039
https://doi.org/10.1257/mac.20170388
https://doi.org/10.1257/mac.20170388
https://www.kielinstitut.de/de/institut/forschungszentren/makrooekonomie/makrofinanzen/mietpreisindex/
https://www.kielinstitut.de/de/institut/forschungszentren/makrooekonomie/makrofinanzen/mietpreisindex/
https://www.kielinstitut.de/de/institut/forschungszentren/makrooekonomie/makrofinanzen/mietpreisindex/
https://www.kielinstitut.de/de/institut/forschungszentren/makrooekonomie/makrofinanzen/mietpreisindex/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl165s1617.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl165s1617.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl165s1617.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1006364/4c311d9a88a87032e99fa5785a1194aa/initiative-koba-abschlusserklaerung-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1006364/4c311d9a88a87032e99fa5785a1194aa/initiative-koba-abschlusserklaerung-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1006364/4c311d9a88a87032e99fa5785a1194aa/initiative-koba-abschlusserklaerung-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1006364/4c311d9a88a87032e99fa5785a1194aa/initiative-koba-abschlusserklaerung-data.pdf
https://www.bezahlbarbauen.hamburg/resource/blob/1006364/4c311d9a88a87032e99fa5785a1194aa/initiative-koba-abschlusserklaerung-data.pdf
https://doi.org/10.1017/S0143814X2200023X
https://doi.org/10.1017/S0143814X2200023X
https://www.diw.de/de/diw_01.c.669732.de/publikationen/roundup/2019_0132/steuerliche_instrumente_der_wohneigentumsfoerderung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.669732.de/publikationen/roundup/2019_0132/steuerliche_instrumente_der_wohneigentumsfoerderung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.669732.de/publikationen/roundup/2019_0132/steuerliche_instrumente_der_wohneigentumsfoerderung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.669732.de/publikationen/roundup/2019_0132/steuerliche_instrumente_der_wohneigentumsfoerderung.html
https://www.econstor.eu/handle/10419/136923
https://www.econstor.eu/handle/10419/136923

HINTERGRUNDPAPIER

Kohl, S. / Steinhardt, M. F. / Stella, L. / Voss, S.
(2024): "Crowding (at) the Margins:
Investigating the Unequal Distribution of
Housing Space in Germany", Discussion
Paper, (6), https://refubium.fu-berlin.de/
handle/fub188/45709.

Kuhnert, J. / Leps, O. (2015): "Neue
Wohnungsgemeinnutzigkeit (NWG). Wege
zu langfristig preiswertem und
zukunftsgerechtem Wohnraum
(Wohnungsgemeinnutzigkeit 2.0)", KUB
Kommunal- und Unternehmensberatung
GmbH, Studie im Auftrag der
Bundestagsfraktion Bundnis 90 / Die
Grunen, https://digital.zlb.de/viewer/
metadata/16298350/1/LOG_0003/.

Matta, V. / Engels, D. (2025):
"Bestandsaufnahme quantitativer Studien
zum Ausmal3 der Nichtinanspruchnahme
von Sozialleistungen", Bundesministerium
far Arbeit und Soziales, 668,
Forschungsbericht, https://www.bmas.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/
Forschungsberichte/fb-668-
bestandsaufnahme-
nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.
pdf?__blob=publicationFile&v=1, [Zuletzt
aufgerufen: 12.2.2026].

Mense, A. (2025): "Steigende Wohnkosten
belasten das System der sozialen
Sicherung", ifo Schnelldienst, 78 (10), S. 55-
9. https://www.ifo.de/publikationen/2025/
aufsatz-zeitschrift/steigende-wohnkosten-
belasten-das-system-der-sozialen.

Muther, A. M. / Waltersbacher, M. (2025):
"Zentrale Ergebnisse der BBSR-
Wohnungsbedarfsprognose", BBSR -
Bundesinstitut fur Bau-, Stadt- und
Raumforschung, 05/2025, BBSR-Analysen
KOMPAKT, https://doi.org/10.58007/kxyg-
cm28.

Niehues, . / Stockhausen, M. (2025): "Wer zur
Oberschicht gehort: Ab diesem Einkommen
gilt man als reich", Institut der deutschen
Wirtschaft (IW), https://www.iwkoeln.de/
presse/pressemitteilungen/judith-niehues-
maximilian-stockhausen-ab-diesem-
einkommen-gilt-man-als-reich.html, [Zuletzt
aufgerufen: 25.2.2026].

Paleschke, M. (2026): "Comeback Deutschland?
Industrie-Turnarounds und was wir von
ihnen lernen kénnen", Dezernat Zukunft,
https://dezernatzukunft.org/comeback-
deutschland-industrie-turnarounds-und-
was-wir-von-ihnen-lernen-koennen/,
[Zuletzt aufgerufen: 16.1.2026].

35von 37

Pestel Institut (2024): "Bauen und Wohnen im
Jahr 2024", beauftragt vom
Verbandebuindnis ,Soziales Wohnen”,
https://mieterbund.de/app/uploads/
2024/01/Bauen-und-Wohnen-im-Jahr-2024.
pdf, [Zuletzt aufgerufen: 16.2.2026].

Pestel Institut (2026): "Sozialer Wohn-Monitor
2026. Wohnungsmarktsituation,
Wohnungsbedarfe, sozialer
Wohnungsbau", beauftragt vom
Verbandebulndnis ,Soziales Wohnen®,
https://igbau.de/Binaries/Binary22521/
Studie-Sozialer-Wohn-Monitor-2026.pdf,
[Zuletzt aufgerufen: 15.2.2026].

Reisenbichler, A. (2025): Through the Roof:
Housing, Capitalism, and the State in America
and Germany, Cambridge University Press.

Schulte, S. / Krahé, M. / Kockrow, N. / Li, A.
(2026): "Wohnraumférderung in
Deutschland (1965-2026)", Dezernat
Zukunft, https://dezernatzukunft.org/eine-
kurze-fiskalgeschichte-der-deutschen-
wohnungspolitik/.

Schuster-Johnson, F. / Sigl-Gléckner, P. (2025):
"Nur 3% Spielraum", Dezernat Zukunft,
https://dezernatzukunft.org/nur-3-prozent-
spielraum/.

Sensch, J. (2010): "histat-Datenkompilation
online: Sozialer Wohnungsbau in der
Bundesrepublik Deutschland 1950 - 1999".
GESIS Datenarchiv.

SGB XII (2009): $46a Bundesbeteiligung. https://
www.buzer.de/gesetz/3415/al67315-0.htm.

Simons, H. / Grade, J. (2026): "empirica
Wohnungsmarktbericht 2026", empirica,
empirica regio, https://www.empirica-
institut.de/nachrichten/details/nachricht/
empirica-wohnungsmarktbericht-2026-4/.

Statistisches Bundesamt (1973):
"Bewilligungen im sozialen Wohnungsbau",
W. Kohlhammer, Reihe 4, Fachserie E.
https://www.statistischebibliothek.de/mir/
receive/DEHeft_mods_00111678.

Statistisches Bundesamt (1994): "Wohngeld
1991", Fachserie 13, Reihe 4, https://www.
statistischebibliothek.de/mir/servlets/
MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_
00045902/FS-13-4-1977.pdf, [Zuletzt
aufgerufen: 5.2.2026].


https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/45709
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/45709
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/16298350/1/LOG_0003/
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/16298350/1/LOG_0003/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-668-bestandsaufnahme-nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-668-bestandsaufnahme-nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-668-bestandsaufnahme-nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-668-bestandsaufnahme-nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-668-bestandsaufnahme-nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-668-bestandsaufnahme-nichtinanspruchnahme-sozialleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/steigende-wohnkosten-belasten-das-system-der-sozialen
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/steigende-wohnkosten-belasten-das-system-der-sozialen
https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/steigende-wohnkosten-belasten-das-system-der-sozialen
https://doi.org/10.58007/kxyg-cm28
https://doi.org/10.58007/kxyg-cm28
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/judith-niehues-maximilian-stockhausen-ab-diesem-einkommen-gilt-man-als-reich.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/judith-niehues-maximilian-stockhausen-ab-diesem-einkommen-gilt-man-als-reich.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/judith-niehues-maximilian-stockhausen-ab-diesem-einkommen-gilt-man-als-reich.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/judith-niehues-maximilian-stockhausen-ab-diesem-einkommen-gilt-man-als-reich.html
https://dezernatzukunft.org/comeback-deutschland-industrie-turnarounds-und-was-wir-von-ihnen-lernen-koennen/
https://dezernatzukunft.org/comeback-deutschland-industrie-turnarounds-und-was-wir-von-ihnen-lernen-koennen/
https://dezernatzukunft.org/comeback-deutschland-industrie-turnarounds-und-was-wir-von-ihnen-lernen-koennen/
https://mieterbund.de/app/uploads/2024/01/Bauen-und-Wohnen-im-Jahr-2024.pdf
https://mieterbund.de/app/uploads/2024/01/Bauen-und-Wohnen-im-Jahr-2024.pdf
https://mieterbund.de/app/uploads/2024/01/Bauen-und-Wohnen-im-Jahr-2024.pdf
https://igbau.de/Binaries/Binary22521/Studie-Sozialer-Wohn-Monitor-2026.pdf
https://igbau.de/Binaries/Binary22521/Studie-Sozialer-Wohn-Monitor-2026.pdf
https://dezernatzukunft.org/eine-kurze-fiskalgeschichte-der-deutschen-wohnungspolitik/
https://dezernatzukunft.org/eine-kurze-fiskalgeschichte-der-deutschen-wohnungspolitik/
https://dezernatzukunft.org/eine-kurze-fiskalgeschichte-der-deutschen-wohnungspolitik/
https://dezernatzukunft.org/nur-3-prozent-spielraum
https://dezernatzukunft.org/nur-3-prozent-spielraum
https://www.buzer.de/gesetz/3415/al67315-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/3415/al67315-0.htm
https://www.empirica-institut.de/nachrichten/details/nachricht/empirica-wohnungsmarktbericht-2026-4/
https://www.empirica-institut.de/nachrichten/details/nachricht/empirica-wohnungsmarktbericht-2026-4/
https://www.empirica-institut.de/nachrichten/details/nachricht/empirica-wohnungsmarktbericht-2026-4/
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEHeft_mods_00111678
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEHeft_mods_00111678
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00045902/FS-13-4-1977.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00045902/FS-13-4-1977.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00045902/FS-13-4-1977.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00045902/FS-13-4-1977.pdf

HINTERGRUNDPAPIER

Stilling, G. (2025): "Mietenreport 2025.
Wohnungskrise bis in die Mittelschicht",

Deutscher Mieterbund, https://mieterbund.

de/app/uploads/2025/11/Mietenreport_
2025_finalO3Nov.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
23.2.2026].

SVR (2003): "Staatsfinanzen konsolidieren -
Steuersystem reformieren"”,
Sachverstandigenrat zur Begutachtung der
Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
Jahresgutachten, https://www.
sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/
fileadmin/dateiablage/download/
gutachten/03_ges.pdf, [Zuletzt aufgerufen:
3.2.2026].

SVR (2024): "Versaumnisse angehen,
entschlossen Modernisieren:
Jahresgutachten 24/25",
Sachverstandigenrat zur Begutachtung der
Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
Jahresgutachten, https://www.
sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/
jahresgutachten-2024.html.

VOB (2025): "Férdergeschéft in Deutschland
2015-2024", Bundesverband Offentlicher
Banken Deutschlands, https://www.voeb.
de/fileadmin/Dateien/Publikationen/VOEB_
Foerderstatistik_2024.pdf, [Zuletzt
aufgerufen: 17.12.2025].

Walberg, D. / Gniechwitz, T. / Wientzek, D. /
Bodelschwingh, A. von / Enders, K. (2025):
"Wohnungsbau in Deutschland 2025 - Quo
vadis? Wege zu einem leistungsfahigen
Wohnungsmarkt", Arbeitsgemeinschaft fur
zeitgemales Bauen e.V., RegioKontext
GmbH, 91, Bauforschungsbericht im
Auftrag des Verbandebundnisses
Wohnungsbau, https://arge-ev.de/arge-ev/
publikationen/studien/?480.

36 von 37

Walberg, D. / Gniechwitz, T. / Wientzek, D. / Von
Bodelschwingh, A. / Enders, K. / Bahls, M. /
Grunky, J. / Halstenberg, M. (2026):
"Wohnungsbau in Deutschland: Bedarf und

Erleichterung. Den eingefrorenen
Wohnungsmarkt auftauen",
Arbeitsgemeinschaft  fur  zeitgemales
Bauen e.V., RegioKontext GmbH, 93,

Bauforschungsbericht im Auftrag des
Verbandeblndnisses Wohnungsbau, https:/
/www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/
fileadmin/images/Wohnungsbautag/2026/
pressemappe/studie_zum_wohnungsbau_
2026.pdf, [Zuletzt aufgerufen: 30.3.2026].

WOoFG (2001): §2 Férdergegenstinde und
Fordermittel, Abs. 1. https://www.gesetze-
im-internet.de/wofg/BJNR237610001.html.

WohneigFG (1987): Gesetz zur Neuregelung der
steuerrechtlichen Férderung des
selbstgenutzten Wohneigentums. http://www.
bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?
startbk=Bundesanzeiger_
BGBI&jumpTo=bgbl186s0730.pdf.

WOoPG (1954): Gesetz lber die Gewdhrung von
Prdmien ftir Wohnbausparer (Wohnungsbau-
Prdmiengesetz). http://www.bgbl.de/xaver/
bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBI&jumpTo=bghl154s0482.pdf.

Zweites Gesetz zur Anderung des SchlufBtermins
fir den Abbau der
Wohnungszwangswirtschaft und tber weitere
Mafsnahmen auf dem Gebiete des
Mietpreisrechts im Land Berlin (1970). http://
www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?
startbk=Bundesanzeiger_
BGBI&jumpTo=bgbl169s2357.pdf.


https://mieterbund.de/app/uploads/2025/11/Mietenreport_2025_final03Nov.pdf
https://mieterbund.de/app/uploads/2025/11/Mietenreport_2025_final03Nov.pdf
https://mieterbund.de/app/uploads/2025/11/Mietenreport_2025_final03Nov.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/gutachten/03_ges.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/gutachten/03_ges.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/gutachten/03_ges.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/gutachten/03_ges.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2024.html
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2024.html
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2024.html
https://www.voeb.de/fileadmin/Dateien/Publikationen/VOEB_Foerderstatistik_2024.pdf
https://www.voeb.de/fileadmin/Dateien/Publikationen/VOEB_Foerderstatistik_2024.pdf
https://www.voeb.de/fileadmin/Dateien/Publikationen/VOEB_Foerderstatistik_2024.pdf
https://arge-ev.de/arge-ev/publikationen/studien/?480
https://arge-ev.de/arge-ev/publikationen/studien/?480
https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/images/Wohnungsbautag/2026/pressemappe/studie_zum_wohnungsbau_2026.pdf
https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/images/Wohnungsbautag/2026/pressemappe/studie_zum_wohnungsbau_2026.pdf
https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/images/Wohnungsbautag/2026/pressemappe/studie_zum_wohnungsbau_2026.pdf
https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/images/Wohnungsbautag/2026/pressemappe/studie_zum_wohnungsbau_2026.pdf
https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/images/Wohnungsbautag/2026/pressemappe/studie_zum_wohnungsbau_2026.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wofg/BJNR237610001.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wofg/BJNR237610001.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl186s0730.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl186s0730.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl186s0730.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl186s0730.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl154s0482.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl154s0482.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl154s0482.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl169s2357.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl169s2357.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl169s2357.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl169s2357.pdf

Dezernat Zukunft

Institut fur Makrofinanzen

Das Dezernat Zukunft ist eine liberparteiliche Vereinigung,

die Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik verstandlich, kohirent
und relevant erkldren und neu denken will. Dabei leiten uns
unsere Kernwerte:

Demokratie, Menschenwiirde und breit verteilter Wohlstand.

¢ www.dezernatzukunft.org

4

W @Dezernatz

Diese Arbeit wurde unterstiitzt von der William & Flora Hewlett
Foundation, der Children’s Investment Fund Foundation, Open
Philanthropy und The Sunrise Project.

Impressum

Veroffentlicht durch:

Dezernat Zukunft e.V.,
ChausseestralRe 111, 10115 Berlin
www.dezernatzukunft.org

Vertretungsberechtigter Vorstand:
Dr. Maximilian Krahé

Vorstand:
Dr. Maximilian Krahé, Janek Steitz, Dr. Maximilian Paleschke

Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
Vereinsregisternummer 36980 B
Inhaltlich Verantwortlicher nach 818 MstV: Dr. Maximilian Krahé

Herausgeber:
Dr. Maximilian Krahé, Berlin
E-Mail: max.krahe@dezernatzukunft.org

Design:
Burak Korkmaz

Diese Arbeit von Dezernat Zukunft ist lizensiert unter der CC BY-NC 4.0.

Die Inhalte kdnnen mit klarer Kennzeichnung der Quelle und, sofern angegeben,
unter Angabe des Autors bzw. der Autorin verwendet werden.

37 von 37


https://www.dezernatzukunft.org
https://twitter.com/DezernatZ

	Die neue soziale Frage
	Die Rolle der Fiskalpolitik im Wohnungsmarkt
	Die fünf Phasen der deutschen Fiskal-Wohnungspolitik seit 1965
	1965–1990: Schwerpunkt Neubau
	1990–1998: Wiedervereinigungsboom
	1996–2004: Vom Bauen zum Bestand
	2005–2015: Umkehr der Förderprioritäten
	Heute: Mehr von beidem, mehr vom Bund

	Trendwende, aber kein Ausruhen
	Methodologischer Anhang
	Subjektförderung
	Objektförderung

	Literaturverzeichnis

